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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie MT („Mensch und 
Technik“) ist entstanden unter Beachtung der Vor-
gaben und Empfehlungen der Richtlinie VDI 1000. 
Anmerkung:  Der Zusatz „MT“ („Mensch und Technik“) 
dient zur Kennzeichnung einer Richtlinie, die sich nicht aus-
schließlich mit Technik im Sinne einer Regel der Technik, 
sondern auch mit Fragestellungen gesellschaftlicher Relevanz 
befasst, beispielsweise Anforderungen an die Qualifikation 
von Personen beim Umgang mit Technik oder Vorgehen in 
managementspezifischen Fragen. 

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
An der Erarbeitung dieser Richtlinie waren beteiligt: 
Jörg Ahlgrimm, Nagold (Vorsitzender) 
Prof. Dr. Hans Bäumler, Gebenbach 
Prof. Dr. Horst Brunner, Dresden 
Norman Doukoff, München 
Dr. Horst Finsterer, Sankt Augustin 
Thomas Gut, Stuttgart 
Dr. Ingo Holtkötter, Münster (stellvertretender 
Vorsitzender) 
Prof. Hansjörg Leser, Berlin 
André Reichelt, Zella-Mehlis 
Dominik Ruhland, München 
Stephan Schal, Lübeck 
Peter Stolle, München 
Dr. Markus Winninghoff, Berlin 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe 
sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen 
sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/5900. 

Einleitung 
Mit Erarbeitung der VDI-MT 5900 Blatt 1 wurde 
die Basis für eine umfassende Beschreibung der er-
forderlichen Qualifikationen und Kompetenzen 
von Sachverständigen für Kraftfahrwesen und 
Straßenverkehr geschaffen. 
Sachverständige für die Aufklärung von Verkehrs-
unfällen (Unfallanalyse) haben in Deutschland seit 
vielen Jahrzehnten eine große Bedeutung für die 
Unterstützung von Gerichten, Staatsanwaltschaf-

ten, Polizeidienststellen, Versicherungen, Rechts-
anwälten und anderen Personen und Institutionen, 
die mit der juristischen, wirtschaftlichen und wis-
senschaftlichen Aufarbeitung von Verkehrsunfäl-
len befasst sind. 
Hierbei kommt es auf eine hohe fachliche Kompe-
tenz der Sachverständigen, eine unbedingte Neut-
ralität und persönliche Zuverlässigkeit an. 
Bisher gibt es in Deutschland keinen einheitlichen 
Zugang zum Beruf der Sachverständigen für Un-
fallanalyse. Es gibt die öffentliche Bestellung und 
Vereidigung durch die Industrie- und Handels-
kammern, durch Ingenieurkammern oder staatliche 
Stellen. Weiter gibt es Zertifizierungen durch 
DAkkS-akkreditierte Zertifizierungsstellen. Eine 
große Rolle spielen auch Unfallexperten und -ex-
pertinnen, die bei Sachverständigenorganisationen 
angestellt sind, innerbetrieblich ausgebildet und 
geprüft werden. Bei allen vorgenannten Varianten 
finden Fortbildungsmaßnahmen und Qualitätssi-
cherungen in unterschiedlicher Weise statt.  
Daneben gibt es auch Sachverständige mit Zertifi-
zierungen von nicht akkreditierten Stellen oder oh-
ne jede nachgewiesene Berufsqualifikation. 
Diese Richtlinie wurde durch erfahrene Unfall-
sachverständige mit Unterstützung weiterer Exper-
ten erarbeitet. Damit werden der aktuelle Stand des 
Wissens in der Unfallanalyse sowie die Anforde-
rungen und Kompetenzen für die Ausübung der 
Tätigkeit als Sachverständiger oder Sachverständi-
ge für Unfallanalyse abgebildet. 
Die Arbeiten stützen sich auf umfangreiche Vorar-
beiten, die zum Teil bereits in den 1970er- und 
1980er-Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden 
sind. Im Jahr 1985 wurden von DEKRA Anforde-
rungen an den Kraftfahrzeug-Sachverständigen 
veröffentlicht, die richtungsweisend curriculare 
Lehrpläne für die verschiedenen Sparten im Kraft-
fahrsachverständigenwesen aufzeigen [1]. Auf Ini-
tiative des Wirtschaftsministeriums Nordrhein-
Westfalen erarbeitete ein Expertengremium wei-
tergehende Anforderungsprofile, die Grundlage für 
DAkkS-akkreditierte Zertifizierungen und für die 
öffentliche Bestellung und Vereidigung durch be-
liehene Stellen wurden und eine Fortentwicklung 
des DEKRA-Anforderungsprofils darstellen. Alle 
diese wichtigen Grundlagen (siehe auch [2]) wur-
den bei der Erarbeitung der vorliegenden Richtlinie 
ausgewertet, ergänzt und – sofern weiterhin aktuell 
– in der gewohnten Weise als Lehrzielkatalog be-
wahrt und fortentwickelt. Eingeflossen sind auch 
die Erfahrungen aus einschlägigen Studiengängen 
an Universitäten und Hochschulen sowie einem 
Forschungsprojekt zum Sachverständigenwesen in 
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der Unfallanalyse in europäischen Ländern [3]. Die 
Hinweise auf die Sachverständigenausbildung stel-
len einen Mehrwert gegenüber dem bisherigen rei-
nen Lehrzielkatalog dar. 
Die Richtlinie dient der Durchsetzung von einheit-
lichen Mindestqualifikationen und Qualitätssiche-
rungen im Tätigkeitsbereich von Unfallsachver-
ständigen. 
Die Richtlinie leistet damit einen Beitrag zur 
Schaffung eines geschützten Berufsbilds des Sach-
verständigen für Unfallanalyse. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie listet die Kompetenzen mit zuge-
hörigen Kompetenzstandards sowie Lehr- und 
Lerninhalte auf, über die die Sachverständigen für 
Unfallanalyse nach dem Abschluss ihrer Ausbil-
dung verfügen sollen. 
Die Richtlinie richtet sich an alle, die mit Ausbil-
dung zu oder Prüfung von Sachverständigen für 
Unfallanalyse befasst sind oder den Beruf des 
Sachverständigen oder der Sachverständigen für 
Unfallanalyse ausüben. 
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fikationsfeststellungsgesetzes entsprechend anzu-
wenden. 
6.2 Zusätzliche Ausbildung und praktische 

Tätigkeit 
Ein Sachverständiger mit der Vorbildung nach Ab-
schnitt 6.1 muss nach dem Studium eine mindes-
tens dreijährige praktische Sachverständigentätig-
keit im Fachgebiet Straßenverkehrsunfälle ausge-
übt haben, z. B. nachgewiesen durch ein qualifi-
ziertes Arbeitszeugnis. 
Die nachzuweisende praktische Tätigkeit als Sach-
verständiger für Straßenverkehrsunfälle kann sich 
auf zwei Jahre verkürzen, wenn ein einschlägiger 
Masterabschluss oder Abschluss als Diplomingeni-
eur (TU, Uni, TH) im Themengebiet Verkehrsun-
fallrekonstruktion nachgewiesen wird. 
Während dieser praktischen Tätigkeit als Sachver-
ständiger muss gewährleistet sein, dass eine fachli-
che Begleitung (Mentor) durch einen berufserfah-
renen Sachverständigen für Straßenverkehrsunfälle 
erfolgt und bescheinigt wird. 
6.3 Erforderliche Fahrerlaubnis 
Es ist mindestens der Besitz der Fahrerlaubnis der 
Klassen B und BE nachzuweisen. Wünschenswert 
ist der Besitz der Fahrerlaubnis der Klassen A und 
C. Sofern die beiden letztgenannten Fahrerlaubnis-
klassen nicht erworben wurden, müssen pro feh-
lender Erlaubnisklasse eine entsprechende Fahr-
ausbildung in einem Umfang von mindestens
zwölf Zeitstunden nachgewiesen oder besondere
Prüfungsleistungen auf einem erhöhten Niveau
hinsichtlich der entsprechenden Fahrzeugklassen
erbracht werden.

7 Qualifikation der 
Referenten/Referentinnen 

Die jeweiligen Referenten/Referentinnen müssen 
über einschlägige Kenntnisse in der Rekonstruk-
tion von Straßenverkehrsunfällen verfügen, mög-
lichst nachgewiesen durch eine öffentliche Bestel-
lung und Vereidigung oder durch eine Zertifizie-
rung durch eine DAkkS-akkreditiere Zertifizie-
rungsstelle. Alle Referenten/Referentinnen müssen 
mindestens eine der folgenden fachlichen Qualifi-
kationen nachweisen: 
• abgeschlossenes Studium entsprechend Ab-

schnitt 6.1
• spezielles Wissen und spezielle Erfahrung im

jeweiligen Teilgebiet der Unfallrekonstruktion
• vergleichbare Qualifikation, z. B. durch eine

Sachverständigenorganisation
Ergänzend sollen zu Teilgebieten (z. B. technische 
Details, Recht, Medizin, Ethik) weitere Fachrefe-

renten/Fachreferentinnen an den Schulungen betei-
ligt werden. 
Alle Referenten/Referentinnen sollen über didakti-
sche Qualifikationen verfügen und diese nachwei-
sen können. Sie müssen in der Lage sein, Schu-
lungsmaterial selbst zu erarbeiten. Die Schulungs-
einrichtung überprüft und dokumentiert regelmäßig 
die Qualifikation ihrer Referenten/Referentinnen 
und deren laufende Weiterbildung im jeweiligen 
Fachgebiet. 

8 Qualitätsmerkmale der 
Schulungseinrichtungen und 
Schulungen 

Um den am Erwerb einer Schulungsqualifikation 
interessierten Personen eine Möglichkeit der Qua-
litätssicherung zu geben, bietet die VDI-Gesell-
schaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik (VDI-FVT) 
natürlichen oder juristischen Personen eine VDI-
Partnerschaft an. Die VDI-Schulungspartnerschaft 
ist ein Beitrag der VDI-FVT, um das komplexe 
Thema des Sachverständigenwesens für Unfallana-
lyse fachkundig zu vermitteln. 
Interessierte Referenten können nach Vorlage der 
in Abschnitt 7 genannten Nachweise und der Ma-
nuskripte für die Schulung eine Bescheinigung der 
VDI-FVT als zugelassener Referent/zugelassene 
Referentin der VDI-MT 5900 Blatt 3 erhalten.  
Schulungseinrichtungen nutzen zeitgemäße und 
ausreichende Räumlichkeiten sowie Ausstattungen, 
um die Vermittlung der Lehrinhalte und Befähi-
gungen zu ermöglichen. Für praktische Unterwei-
sungen werden geeignete Einrichtungen und Ge-
rätschaften bereitgestellt.  
Die Formen der Schulung orientieren sich an den 
zu vermittelnden Lehrinhalten und bestehen als 
Präsenzveranstaltung aus: 
• Vorlesung/Vortrag/Frontalunterricht
• Einzel- oder Gruppenübungen mit ausreichen-

der Anzahl von Referenten/Betreuern
• fachpraktischen Ausbildungsabschnitten
• Referaten, Projektarbeiten und Gutachtenprä-

sentationen
• Einzel- und Gruppenausarbeitungen zu speziel-

len Themen
• Selbststudium
Alternative Ausbildungskonzepte wie Hybrid- und 
Online-Schulungen können bei geeigneten interak-
tiven Konzepten Präsenzveranstaltungen ganz oder 
teilweise ersetzen. Das gilt auch für die Mentoren-
ausbildung. 
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Eine ausbildungsverantwortliche Person der Schu-
lungseinrichtung wird benannt und steht den Schu-
lungsteilnehmenden regelmäßig als Ansprechper-
son zur Verfügung.  
Der Umfang der Schulung umfasst mindestens ei-
nen Zeitraum von 180 Zeitstunden, der auf mehre-
re Ausbildungseinheiten verteilt sein kann und in-
nerhalb von zwei Jahren absolviert werden soll. 
Die Begleitung/Betreuung der Schulungsteilneh-
menden während und nach Abschluss der Schu-
lungen durch erfahrene Sachverständige als Men-
toren bei der praktischen Einarbeitung in die Sach-
verständigentätigkeit hat sich bewährt und wird als 
freiwillige Fortsetzung zur Vorbereitung der eigen-
ständigen Sachverständigentätigkeit empfohlen.  
Die Schulung nach VDI-MT 5900 Blatt 3 wird 
durch folgende Punkte bewertet: 
• Die Schulung wird mit Nennung der ausbil-

dungsverantwortlichen Person und der Referen-
ten/Referentinnen sowie deren Eignung für die 
Schulungsthemen angeboten. 

• Schulungsinhalte, Schulungsumfang und Refe-
renten/Referentinnen entsprechen mindestens 
den Anforderungen dieser Richtlinie. 

• Die maximale Teilnehmerzahl je Schulungsein-
heit beträgt in der Regel 20 Personen. 

• Die Teilnehmenden erhalten ausführliche, nach 
einem einheitlichen Medienkonzept erstellte 
Schulungsunterlagen der Referenten/Referen-
tinnen. 

• Die Teilnehmenden erhalten einen Sonderdruck 
der Richtlinien VDI-MT 5900 Blatt 1 und 
Blatt 3. 

• Es werden Teilnahmebescheinigungen ausge-
stellt. 

• Der VDI e.V. behält sich zum Zweck der Quali-
tätssicherung eine spontane kostenlose Teil-
nahme pro Jahr je VDI-Schulungspartner und 
Thema vor. 

9 Lehr-/Lerninhalte 
Im folgenden Abschnitt werden die unterschiedli-
chen Kompetenzen mit zugehörigen Kompetenz-
standards dargestellt, über die die Sachverständi-
gen verfügen sollen. Ergänzend sind die den Kom-
petenzstandards anhängigen Lehr-/Lerninhalte ge-
listet. Die Spalte Niveau/Relevanz gibt über die 
Darstellung (1 bis 6) Hinweise, welches Anforde-
rungsniveau (Niveau) den jeweiligen Kompetenzen 
zugeordnet wurde (siehe Anhang). Die Darstellung 
(o bis ++) gibt Hinweise auf die Prüfungsrelevanz 
(Relevanz) der jeweiligen Kompetenzen. 

 
9.1 Juristische Kenntnisse (fachliches Professionswissen) 

 

 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/ 
Relevanz 

  Die Sachverständigen können …   

9.1.1 Aufbau der  
Rechtsord-
nung 

die wesentlichen Unterschiede 
zwischen Zivilrecht und Strafrecht 
bei der Gutachtenerstellung um-
setzen. 
 
 
die Gliederung des deutschen 
Straßenverkehrsrechts benennen 
und sich bei der Arbeit daran ori-
entieren. 
die Beweisanforderungen in den 
verschiedenen Verfahrensord-
nungen anwenden. 
bei ihrer Tätigkeit die Unterschie-
de der Beweiswürdigung im Straf- 
und Zivilverfahren anwenden. 
den Verfahrensgang in den ver-
schiedenen Verfahrensordnun-
gen darstellen.  
ihre Rolle im jeweiligen Verfahren 
ausfüllen. 
 
 
 

Instanzenzug; Straf-, Zivilrecht usw.; Zustän-
digkeiten, Mündlichkeitsprinzip, Strafgesetz-
buch, z. B. § 303 StGB Sachbeschädigung, 
vorsätzlich – fahrlässig, §§ 315 c, 316 StGB, 
OWiG, Schadenersatzrecht, § 7 StVG, Pro-
dukthaftung, Beibringungsgrundsatz 
StVO, StVZO, StVG …  
 
 
 
z. B. Vollbeweis, Schätzung, Indizienbeweis, 
Nachweis eines Verschuldens 
 
Beweis des ersten Anscheins, Beweislastver-
teilung, Grundsatz „in dubio pro reo“ usw. 
 
Gliederung des Prozesses, Prozessbeteiligte 
und deren Funktion 
 
ausschließlich Aufbereiten des technischen 
Sachverhalts für das Gericht (keine juristische 
Würdigung), Dolmetscherfunktion zwischen 
technischen und juristischen Sachverhalten 
(§§ 402-414 ZPO; §§ 72-85 StPO)  

(3) + 
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 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/ 
Relevanz 

  Die Sachverständigen können …   

9.1.1 Aufbau der  
Rechtsord-
nung (Fortset-
zung) 

sich auf die unterschiedlichen 
Möglichkeiten der Beauftragung 
als forensischer Gutachter ein-
stellen.  
die Aufbewahrungsfristen für Un-
terlagen zur Gutachtenerstellung 
darstellen. 

Bestellung im Ermittlungsverfahren bzw. Pro-
zess (Staatsanwalt, Bußgeldstelle, Gericht, 
Privat): einschlägige §§ der StPO, ZPO 
 
mindestens 10 Jahre, § 14 Abs. 2 Satz 2 und 
Satz 3 Sachverständigenordnung der jeweili-
gen Industrie- und Handelskammer (SVO) 

 

9.1.2 Personen-
bezogene 
Grundkennt-
nisse 

die Zulassung von Personen zum 
Straßenverkehr – soweit erforder-
lich – erläutern. 
die Vorschriften hinsichtlich Lenk- 
und Ruhezeiten erläutern. 
die Anforderungen an den Fahr-
zeugführer, die sich aus dem 
Straßenverkehrsrecht ergeben, 
erklären. 

Fahrerlaubnis, Führerschein, StVG, StVZO 
 
 
EG-VO, StVZO und weitere nationale Rege-
lungen 
StVG, StVO, z. B. der Situation angepasste 
Geschwindigkeit, Abstand, Rücksicht gegen-
über schutzbedürftigen Personen 

(2) o 

9.1.3 Fahrzeug-
bezogene 
Grundkennt-
nisse 

die Zulassung von Kfz zum Stra-
ßenverkehr erläutern. 
die Anforderungen an die regel-
mäßige Fahrzeuguntersuchung 
aufzeigen. 

ABE, EBE, BE, Erlöschen der BE (z. B. Ver-
wendung von anders dimensionierten Rädern) 
HU, SP (Zeitraum, Turnus, geringe Mängel, 
erhebliche Mängel, gefährliche Mängel, ver-
kehrsunsicher) 

(2) o 

9.1.4 Umgang mit 
juristischen 
Begriffen 

beurteilen, welche der unter-
schiedlichen Definitionen des Be-
griffs „Verkehrsunfall“ anzuwen-
den sind. 
 
 
 
bewerten, welche Auswirkungen 
ihre Gutachtenergebnisse für die 
juristische Beurteilung von „Mit-
verursachung“ und „Mitverschul-
den“ haben. 
einschätzen, wie der Kausalitäts-
begriff im technischen und juristi-
schen Sinn unterschiedlich ver-
wendet wird. 
folgern, ob und ggf. welche eine 
Gefahrerhöhung begründenden 
technische Aspekte gegeben 
sind. 
einschätzen, welche juristischen 
Bedingungen der Unabwendbar-
keit oder der höheren Gewalt vor-
liegen müssen. 

AKB: „ein von außen her, plötzlich mit me-
chanischer Gewalt einwirkendes Ereignis“; 
VwV: „jedes mit dem Straßenverkehr und sei-
nen Gefahren ursächlich zusammenhängende 
Ereignis, durch das ein Mensch zu Schaden 
kommt, oder ein nicht belangloser Sachscha-
den verursacht wird“ 
Mitverursachung und -verschulden nach 
§ 254 BGB 
 
 
 
ereignisorientierte Kausalität = technisch; 
handlungsorientierte Kausalität = juristisch 
 
 
unfallrelevante Gefahrerhöhungen (Obliegen-
heitsverletzungen) z. B. abgefahrene Reifen 
 
 
höhere Gewalt nach § 7 Abs. 2 StVG, Unab-
wendbarkeit nach § 17 Abs. 3 StVG, Gefähr-
dungshaftung 

(6) ++ 

9.1.5 Sachverstän-
diger bei Ge-
richt und im 
Privatauftrag 

den funktionellen Unterschied 
von Zeugen, sachverständigen 
Zeugen und Sachverständigen 
umsetzen. 
ihre Pflichten und Rechte bei der 
Gutachtenerstattung gewährleis-
ten. 
 
 
 
 

Zeugen, sachverständige Zeugen und Sach-
verständiger im Vergleich (Funktion innerhalb 
der Beweisaufnahme und des Prozesses, 
Entschädigung usw.) 
z. B. Pflicht zur Gutachtenerstellung, Bindung 
an den Auftrag, Objektivität, Unparteilichkeit, 
Schweigepflicht; Aktenstudium, Befragungs-
möglichkeit, Weisungsrecht (mögliche Grün-
de) § 407 ZPO, §75 StPO, § 161a StPO, Hin-
zuziehung von Hilfskräften, Ablehnungsmög-
lichkeit (z. B. wegen Befangenheit) 

(3) ++ 
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9.2 Gutachtenerstellung (methodisches und psychologisches Professionswissen) 
 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/ 

Relevanz 
  Die Sachverständigen können …   
9.2.1 Auftragsan-

nahme 
mögliche auftragsvergebende In-
stitutionen bzw. Personen ange-
ben. 
nach Entgegennahme des Gut-
achtenauftrags die Vollständigkeit 
des Auftrags ermitteln. 
aus dem Gutachtenauftrag die 
konkrete technische Aufgaben-
stellung ableiten. 

Versicherungen, Rechtsanwälte, Privatperso-
nen, Ermittlungsbehörden, Gerichte 
 
Auftraggeber, Kfz-Kennzeichen, Beteiligte, 
Besichtigungsort, Unfallschilderung 
 
Eindeutigkeit des Gutachtenauftrags, ggf. mit 
Auftraggeber präzisieren 
 

(3) + 

 

 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/ 
Relevanz 

  Die Sachverständigen können …   

9.1.5 Sachverstän-
diger bei Ge-
richt und im 
Privatauftrag 
(Fortsetzung) 

unterschiedliche Arten von Gut-
achten im Hinblick auf deren pro-
zessuale Bedeutung erstellen. 
 
innerhalb der Verhandlung sich 
ergebende neue Aspekte in ihrem 
Gutachtenkonzept berücksichti-
gen. 
vor Gericht ihre Aufgabe als 
Sachverständige angemessen 
ausfüllen. 
Gutachten mündlich ausführen 
und ggf. selbst ins Protokoll dik-
tieren. 
 
 
ergänzende Fragen und Aufträge 
des Gerichts und der Prozessbe-
teiligten bearbeiten. 
Provokationen von Prozessbetei-
ligten ausweichen. 
 
Verhaltensweisen und Formulie-
rungen vermeiden, die Anlass 
geben könnten, sie wegen Be-
sorgnis der Befangenheit abzu-
lehnen. 
 
 
 
 
die fristgerechte Gutachtenerstel-
lung gewährleisten, um mögliche 
Folgen verspäteter Gutachtener-
stellung zu vermeiden. 
die Grundlagen des Vertrags- 
und Haftungsrechts bei Privatauf-
trag anwenden. 
die Regelungen der Honorierung 
von Sachverständigen und Ent-
schädigung für Zeugen anwenden. 

Erstgutachten, Ergänzungsgutachten, neues 
(weiteres) Gutachten, Obergutachten (als drit-
tes Gutachten zur selben Beweisfrage), 
schriftliches oder mündliches Gutachten) 
Einbeziehung von neuen Aspekten (z. B. 
Zeugenaussagen), ggf. Gutachtensergänzung 
 
 
Kleiderordnung, Sitzordnung, Sprachregelun-
gen, z. B. Anrede der Prozessbeteiligten 
 
Angaben zur Person, den Sachverhalt ver-
ständlich, vollständig, unter Beschränkung auf 
das Wesentliche (Kernaussagen) darstellen, 
Verwendung von Anschauungshilfen (z. B. 
Skizzen, Fahrzeugmodelle) 
sachlich korrekt (gegebenenfalls Bedenkzeit 
erbitten), Beschränkung auf Fachgebiet, keine 
juristische Würdigung 
ruhig und sachlich bleiben, gegebenenfalls 
den Richter um Hilfestellung bitten, keine vor-
schnellen Reaktionen 
Unparteilichkeit in Formulierung, Gutachten-
aussagen und Verhalten; 
Negativbeispiele: Anschein der Parteilichkeit 
(Gestik, Mimik, unausgewogenen Kontakt mit 
den Parteien usw.), fehlende Unterrichtung 
über Ortstermine, Nichteingehen auf Fragen 
von Prozessbeteiligten, juristische Würdigung; 
Aussagen über den vermutlichen Ausgang 
des Verfahrens 
Verjährung, Fristversäumnis, Ordnungsgeld 
(§ 411 ZPO, § 77 StPO) 
 
 
Werkvertrag, Schadenersatz 
 
 
JVEG, Vergütung bei privatrechtlicher Beauf-
tragung 

 

9.1.6 Datenschutz die gesetzlichen Regelungen zum 
Datenschutz anwenden. 

DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679) (3) o 
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 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/ 
Relevanz 

  Die Sachverständigen können …   
9.2.1 Auftragsan-

nahme (Fort-
setzung) 

abschätzen, wann eine Vorabin-
formation an den Auftraggeber zu 
erfolgen hat. 
bei vollständig vorliegendem Auf-
trag entscheiden, ob gegebenen-
falls die Mitarbeit eines speziali-
sierten Kollegen erforderlich ist. 
abschätzen, in welchen Fällen ei-
ne zusätzliche Unterrichtung des 
Auftraggebers erforderlich wird. 
mit Auftraggebern/Kunden, usw. 
kommunizieren. 
in Abhängigkeit vom Besichti-
gungsort entscheiden, inwieweit 
eine Untersuchungsmöglichkeit 
gegeben ist.  
entscheiden, inwieweit von Werk-
statteinrichtungen selbst Ge-
brauch zu machen ist.  
 
 
entscheiden, wann mit dem Auf-
traggeber per elektronischer Akte 
zu kommunizieren ist. 

Auftragsweitergabe, Besichtigungsobjekt nicht 
auffindbar, Besichtigung wird verweigert, Er-
weiterung des Auftragsumfangs usw. 
zurückgreifen auf Spezialgebiete, z. B. Son-
dergutachten, lichttechnisches Gutachten 
 
 
z. B. erheblicher Gutachtenumfang, Sonder-
untersuchungen, hohe, nicht abschätzbare 
Fremdkosten 
Schaffung einer Vertrauensbasis; Höflichkeit, 
Äußeres, Auftreten usw. 
geeignete Werkstattmöglichkeit, je nach Auf-
tragsumfang 
 
 
kein unerlaubter Gebrauch von Werkstattein-
richtungen, Unfallgefahr, Gefahr von Bedie-
nungsfehlern sowie Beschädigungen von 
Werkstatteinrichtungen bzw. des Untersu-
chungsgegenstands usw. 
stufenweise Einführung der elektronischen 
Akte im Gerichtsbereich 

 

9.2.2 Grundlagen 
zur Gutachten-
erstellung 

  (6) ++ 

9.2.2
.1 

Aktenstudium die Akten im Hinblick auf alle für 
die Bearbeitung wichtigen Infor-
mationen auswerten. 
bewerten, welche mögliche Fra-
gestellung den Akten für die juris-
tische Bedeutung des Falls zu 
entnehmen ist. 
den der juristischen Bedeutung 
des Falls angemessenen Auf-
wand beurteilen und mit Auftrag-
geber abklären. 

Unterscheidung zwischen relevanten und irre-
levanten Informationen 
 
z. B. Fragen zur eingehaltenen Geschwindig-
keit, Anstoßort, Fahrzeugbewegung vor dem 
Anstoß und Vermeidbarkeitsbetrachtungen 
 
z. B. geringerer Arbeitsaufwand bei einfachen 
Ordnungswidrigkeiten als bei Unfällen mit 
Schwerverletzten bzw. Getöteten 

 

9.2.2
.2 

Überprüfen und 
Vervollständi-
gen der An-
knüpfungstat-
sachen 

ggf. durch Augenscheinnahme 
am Unfallort in den Akten nicht 
enthaltene Anknüpfmöglichkeiten 
erheben und dokumentieren. 
den Unfallablauf anschaulich eva-
luieren. 

Überprüfen und ggf. Richtigstellen bzw. Ver-
vollständigen bereits festgestellter Spuren, 
Fahrbahnverläufe usw. 
 
Prüfung auf Widerspruch, Verwertung von 
Randinformationen usw. 

 

9.2.2
.3 

Aufnahme und 
Überprüfung 
der technischen 
Daten 

das Fahrzeug mittels Fahrzeug-
papieren auf Identität prüfen und 
mit den Angaben in der Akte ab-
gleichen. 
den Fahrzeugtyp und die Fahr-
zeugart ableiten. 
die Identität und Vorschriftsmä-
ßigkeit des Motors prüfen. 
 
die Vorschriftsmäßigkeit von Rä-
dern, Reifen und Felgen beurtei-
len. 
mit geeigneten Hilfsmitteln den 
Zustand der Fahrzeugbereifung 
beurteilen. 

Übereinstimmung von Positionen auf Kraft-
fahrzeugpapieren und Fahrzeug (Typenschild, 
FIN, Motornummer, KBA-Schlüssel, Herstel-
lerausrüstung usw. 
z. B. gesamte Typenpalette und Aufbauarten, 
Sondermodelle 
Motornummer, Typenbezeichnungen, äußere 
Charakteristika, vorgeschriebene Bestückung, 
Schadstoffreduzierung 
vorgeschriebene bzw. für zulässig erklärte 
Reifen-, Raddimensionierungen, Reifen-Rad-
Kombinationen, Bauartveränderungen 
z. B. Reifenlehre, Sichtprüfung  
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 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/ 
Relevanz 

  Die Sachverständigen können …   
9.2.2
.3 

Aufnahme und 
Überprüfung 
der technischen 
Daten (Fortset-
zung) 

Art und Umfang von Fahrzeug-
veränderungen feststellen und 
beurteilen. 
die Zulässigkeit von Bauartver-
änderungen technisch beurteilen.  
Fahrzeugabmessungen und -ge-
wicht messen. 
den Umfang der anzugebenden 
Daten im Einzelfall definieren. 

z. B. Konsequenz bei Bauartveränderungen: 
Erlöschen der Betriebserlaubnis 
 
z. B. Leistungssteigerung Konsequenz: Erlö-
schen der Betriebserlaubnis 
z. B. Radstandmessung, Rauminhalte, Ge-
samtabmessung, Fahrzeugmasse usw. 
z. B. Identifikation von Fahrzeugen, Beschrei-
bung des Zustands der Fahrzeuge 

 

9.2.3 Kenntnisse zu 
Gutachtenauf-
bau und -inhal-
ten 

  (6) ++ 

9.2.3
.1 

Allgemeines die wesentlichen Gründe für die 
Gutachtenerstellung herleiten. 
 
Gutachten im Hinblick auf die 
Grundanforderungen abfassen. 
 
 
bewerten, ob vorhandene Unter-
lagen ausreichen, und eventuell 
weitere Unterlagen und Hilfsmittel 
hinzuziehen. 
den rechtlichen Hintergrund der 
eingeschränkten Weitergabe von 
Gutachteninhalten an Dritte bei 
der Gutachtenerstellung anwen-
den.  
die an das schriftliche Gutachten 
gestellten Anforderungen berück-
sichtigen. 

z. B. Gutachten zur Unfallanalyse mit Ver-
meidbarkeitsbetrachtung für rechtliche Ent-
scheidungen 
sachliche Richtigkeit, Objektivität, Laienver-
ständlichkeit, dem jeweiligen Sachverhalt 
bzw. Auftrag angemessen, Ausführlichkeit, 
Vollständigkeit, Schnelligkeit usw. 
Verwendung von Richtlinien, technischen Mit-
teilungen, PC-Programmen, Literatur usw. 
 
 
Schweigepflicht, resultierend aus dem Ver-
tragsverhältnis zwischen Auftraggeber und  
-nehmer (Vertrauensverhältnis, vgl. auch Da-
tenschutz) 
 
z. B. Verständlichkeit für Juristen, Beantwor-
tung der juristischen Fragen, Nachvollzieh-
barkeit des Gedankengangs und der Berech-
nung, Nachprüfbarkeit durch den Fachmann, 
Unparteilichkeit, angemessene Bearbeitungs-
dauer 

 

9.2.3
.2 

Gutachtenart 
und -umfang 

die Möglichkeit und ggf. Notwen-
digkeit für weitergehende Gutach-
ten erkennen, beurteilen und die 
Ergebnisse in das eigene Gut-
achten einarbeiten. 
ihr Gutachten im Hinblick auf die 
unterschiedlichen Anforderungen 
für Gerichte verfassen. 

Haar-, Schloss-, Lampen-, Lackgutachten, 
Bruchuntersuchungen, weitere Spezialunter-
suchungen, Speicherauslesen, -auswertung, 
interdisziplinäre Gutachten 
 
unterschiedliche Aufgabenstellung im Zivil-
recht/Strafrecht 

 

9.2.3
.3 

Allgemeiner 
Gutachtenauf-
bau 

das Vorwort/Deckblatt unter An-
gabe der erforderlichen Informa-
tionen und Daten abfassen. 
 
 
 
 
beurteilen, in welchem Umfang 
technische Daten anzuführen  
 
Beurteilen, welche notwendigen 
technischen Daten noch zu be-
schaffen sind. 
Vorgangsbeschreibungen neutral 
und sachlich abfassen. 
 

Auftrag wann, wie, durch wen erteilt, welcher 
Auftrag (Gebührensicherung); 
Formulieren des Gutachtensauftrags, Angabe 
von zum Gutachtenverständnis erforderlichen 
Fakten oder Vorbemerkungen, Eindeutigkeit, 
Umfangspräzisierung, Vollständigkeit, Ver-
ständlichkeit usw. 
Daten, die zur Identifikation des Fahrzeugs 
notwendig sind; Daten, die für den speziellen 
Auftrag erforderlich sind 
Rücksprache mit Auftraggeber bzw. Fahr-
zeughalter, Zulassungsstelle, technische Un-
terlagen vom Fahrzeughersteller usw. 
z. B. Aussagen zum Schadensablauf von 
Schadenbeteiligten als Aussagen (nicht als 
Fakten) aufnehmen, Schadensvorgeschichte 
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  Die Sachverständigen können …   
9.2.3
.3 

Allgemeiner 
Gutachtenauf-
bau (Fortset-
zung) 

Gutachten so formulieren und ab-
fassen, dass größtmögliche Aus-
sagesicherheit bei minimaler An-
greifbarkeit erreicht wird. 
Gutachten formal richtig verfas-
sen.  
 
 
 
 
den Sachverhalt vollständig 
nachvollziehbar und logisch kon-
sistent abfassen. 
 
 
 
 
 
 
Zeichnungen, Schaubilder, Skiz-
zen usw. in einer ingenieurmäßi-
gen Qualität erstellen. 

Beschreibung des sicher Nachweis- oder 
Ausschließbaren; z. B. Vermeiden von Aus-
sagen, die nicht sicher belegt sind 
 
z. B. Auftrag, Sachverhalt, Anknüpfungstatsa-
chen, sachverständige Feststellungen und 
Ausführungen, zusammenfassende Beant-
wortung der Beweisfrage (u. U. dem Gutach-
ten vorangestellt), Schlusswort (§ 79 StPO, 
§ 410 ZPO) 
z. B. Anknüpfungsbedingungen, daraus gezo-
gene Rückschlüsse, Rekonstruktionsgang, 
Rekonstruktionsergebnis, Angabe der Grenze 
der Aussagegültigkeit sowie eventuelle Ein-
schränkungen; Stellungnahme zur Vermeid-
barkeit; festgestellter Zustand; Mängel bzw. 
Veränderungen, Unfallursächlichkeit, Bemerk-
barkeit, eventuelle Verantwortlichkeit; Angabe 
verwendeter Hilfsmittel bzw. Hilfskräfte 
z. B. Antriebsbalance-Diagramm, Unfallskiz-
ze, Weg-Zeit-Diagramm 

 

9.2.3
.4 

Ergebniskon-
trolle 

die Ergebnisse ihrer Gutachten 
evaluieren. 
 
 
bewerten, in welchen Fällen eine 
besondere Kontrollbedürftigkeit 
gegeben ist. 
die Qualität ihres Gutachtener-
gebnisses prüfen. 
 
 
die oberen und unteren Grenzen 
der Gültigkeit des Gutachtener-
gebnisses definieren und be-
gründen. 
 
beurteilen, ob das Ergebnis in 
dem nach den Umständen mögli-
chen Maß zur Beantwortung der 
gestellten bzw. zu erwartenden 
juristischen Fragen beiträgt. 

Vermeidung von Fehlern, geforderte Aussa-
gesicherheit, z. B. Kontrollrechnung über die 
Auslaufrotation bei Verfahren zur Kollisions-
analyse 
z. B. bei stark vereinfachten Modellannah-
men, bei unzureichender Sicherheit bzgl. der 
Anknüpftatsachen 
Verwendung bisher unberücksichtigter An-
knüpfungstatsachen; alternativer Lösungs-
weg; Prüfung auf Plausibilität, Widerspruchs-
freiheit, Vollständigkeit usw. 
gesicherte Abschätzung der Auswirkung von 
Parametervariationen, quantitative Eingren-
zung von Anknüpfungsmöglichkeiten (Brems-
wege, Verzögerungen, Beschleunigungen 
usw.) 
Beschränkung auf das juristisch Relevante bei 
gleichzeitig maximaler Aussagesicherheit 

 

9.2.3
.5 

Gutachtenzu-
sammenfas-
sung und 
Schlusswort 

das Ergebnis allgemeinverständ-
lich kurz zusammenfassen, so-
dass die vorgegebenen Fragestel-
lungen kurz und verständlich be-
antwortet werden. 
die wesentlichen Zahlenwerte 
bestimmen und übersichtlich dar-
stellen. 
den formal korrekten Abschluss 
des Gutachtens verfassen. 

z. B. Bezugnahme auf Aufgabenstellung; 
möglichst Vermeidung von Fachausdrücken 
unter Wahrung einer präzisen Ausdruckswei-
se, Beschränkung auf relevante Kernaussa-
gen 
z. B. Kollisionsgeschwindigkeit, Ausgangsge-
schwindigkeit, Vermeidbarkeitsgeschwindig-
keit 
z. B. Schlusswort, Stempel, Unterschrift 

 

9.2.4 Mündliche 
Gutachten 

den Gutachtenvortrag ausarbei-
ten. 
das Gutachtenkonzept für ihren 
Vortrag didaktisch ausarbeiten. 

Gliederung des Gutachtens usw. 
 
Allgemeinverständlichkeit der Ausdrucksweise 
(z. B. möglichst Verzicht auf Fachterminolo-
gie), Setzen rhetorischer Schwerpunkte, Vor-
tragskonzept (unterschiedlich aufbereitete Un-
terlagen) usw. 

(6) ++ 
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9.3 Fahrzeugtechnik (fachliches Professionswissen) 
 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/ 

Relevanz 
  Die Sachverständigen können …   
9.3.1 Antriebsarten    
9.3.1
.1 

Konzepte verschiedene Antriebskonzepte 
anhand ihres äußeren Aufbaus 
beschreiben.  

z. B. Otto- und Dieselmotor, mit Batterie oder 
Brennstoffzellen betriebenes Elektrofahrzeug, 
Hybridfahrzeuge (seriell oder parallel, Mild-
Hybrid bis Plug-In-Hybrid)  

(1) o 

9.3.1
.2 

Bestandteile  wesentliche Teile und deren 
Funktion angeben. 

z. B. Kurbelgehäuse, Zylinderkopf, Gemisch-
bildung, Abgasanlage, Kühler, Anker, Stator, 
Tank, Antriebsbatterie, Brennstoffzellen-
Stack, Umrichter, Batterieunterbrechung 
(Wartungsstecker) 

(1) o 

9.3.1
.3 

Gefahrenquel-
len 

die potenziellen Gefahrenstellen 
bei der Untersuchung von Fahr-
zeugen mit unterschiedlichen An-
triebskonzepten erkennen und 
damit umgehen. 

z. B. Hochspannung beim Elektro/Hybrid-
antrieb, Aggressivität/Brennbarkeit von Be-
triebsstoffen und Batterien, Vorsichtsmaß-
nahmen bei Unfallfahrzeugen, Rettungsda-
tenblatt  

2 + 

9.3.1
.4 

Crashverhalten die grundsätzlichen Unterschiede 
des Crashverhaltens von Fahr-
zeugen mit unterschiedlichen An-
triebskonzepten erläutern. 

z. B. große Masse und tiefer Schwerpunkt von 
Batteriefahrzeugen, stabile Kapselung der 
Batterien, kein Motorblock bei E-Fahrzeugen, 
Gefahren durch Hochspannung (Batteriefahr-
zeug) und Kraftstoffe (Verbrenner) 

2 + 

9.3.2 Fahrwerk    
9.3.2
.2 

Achsen, Rad-
aufhängungen 

   

9.3.2
.2.1 

Aufbau und 
Funktion 

die gängigen konstruktiven Lö-
sungen von Achsen und zugehö-
rigen Radaufhängungen erklären,  
 
 
die Vor- und Nachteile der jewei-
ligen Achskonstruktionen be-
schreiben, 
 
 
die wichtigsten Parameter der 
Achsgeometrie erläutern. 

getriebene und nicht getriebene Achsen, 
Starrachsen, Einzelradaufhängungen, z. B. 
Längslenker, Schräglenker, Stabilisator, Dop-
pelquerlenker, Federbein, Achsschwinge beim 
Motorrad/Kraftrad usw. 
hinsichtlich der Fahrdynamik, der ungefeder-
ten Massen, der Tragfähigkeit, der Kosten, 
des Wartungsbedarfs, der Austauschbarkeit 
von Funktionsgruppen und der Eignung für 
spezifische Einsatzarten  
z. B. Sturz, Spur, Spreizung, Nachlauf 

2 o 

9.3.2
.2.2 

Kenntnisse 
über Mängel, 
Funktionsstö-
rungen und 
Verschleiß 

von Reifenverschleißbildern auf 
spezifische Fahrwerksmängel 
schließen, 
bei Probefahrten Fahrwerksmän-
gel identifizieren. 

z. B. zu große Vor-/Nachspur, typisches Bild 
des Reifenabriebs 
 
z. B. Fahrverhalten unter verschiedenen Last-
fällen (Kurvenfahrt, Bremsen, Lastwechsel) 

2 + 

9.3.2
.3 

Federung, 
Dämpfung 

   

9.3.2
.3.1 

Aufbau und 
Funktion 

die gängigsten Federungs- und 
Dämpferformen aufzählen und ih-
re Eigenschaften beschreiben. 

Stahlfedern (Blattfeder, Spiralfeder, Torsions-
stabfeder), Luftfedern, Einrohr- bzw. Zwei-
rohrdämpfer (hydraulisch), variable Dämpfer-
systeme 

1 o 

9.3.2
.3.2 

Kenntnisse 
über Mängel, 
Funktionsstö-
rungen und 
Verschleiß 

begründen, wo prinzipielle 
Schwachstellen und Fehlerquel-
len an Federung und Dämpfung 
liegen. 

z. B. Krafteinleitungspunkte, Stellen mit Mehr-
fachfunktion für die einzelnen Bauelemente, 
prinzipbedingte hohe Belastung (Luftfederung 
– hohe Dämpferbelastung) 

2 o 

9.3.2
.4 

Lenkung    
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  Die Sachverständigen können …   
9.3.2
.4.1 

Aufbau und 
Funktion 

erläutern, was am Fahrzeug len-
kend bzw. mitlenkend wirkt, 
 
erklären, welchen Einfluss rad-
führungsgeometrische Kenngrö-
ßen auf das Eigenlenkverhalten 
haben, 
die wesentlichen Konstruktions-
prinzipien von Fahrzeuglenkun-
gen erklären. 

Lenkung im eigentlichen Sinne, Zwangslen-
kung, Eigenlenkverhalten von Radaufhängun-
gen usw. 
positiver bzw. negativer Lenkrollradius, positi-
ver und negativer Sturz 
 
 
z. B. Zahnstangenlenkung, Hydrolenkung, 
Lenkung mit Schnecke und Rolle Lenkstock-
hebel, Umlenkhebel, Kugelumlauflenkung 

2 o 

9.3.2
.4.2 

Steer by wire das Prinzip und seine wesentli-
chen Bestandteile beschreiben, 
Vor- und Nachteile aufzählen, 
 
die gesetzlichen Grenzen dieser 
Technologie nennen. 

Sensoren, Rechner, Aktoren, Redundanz 
 
freie Gestaltung von Ansprechverhalten und 
Rückmeldung 
z. B. Wiener Übereinkunft 

1 o 

9.3.2
.4.3 

Kenntnisse 
über Mängel, 
Funktionsstö-
rungen und 
Verschleiß 

prinzipielle Schwachstellen, Ein-
bau- bzw. Einstellfehler sowie 
Verschleiß- und Ausfallmöglich-
keiten bei der Lenkung im jeweili-
gen Funktionszusammenhang er-
läutern. 
aus dem Fahrverhalten bei einer 
Probefahrt auf Funktionstüchtig-
keit bzw. auf Mängel schließen 
bzw. die Reaktion des Fahrzeugs 
beschreiben. 

erhöhtes Spiel im Lenkgetriebe beeinflusst 
das Regelverhalten, alle gelenkigen Verbin-
dungen, Übertragungsteile, Anlenkungen, 
Auswirkung bei Teilersatz von Aggregaten, 
Nachstellung am Lenkgetriebe, Steuerkopfla-
ger beim Motorrad/Kraftrad usw. 
Geradeauslauf-, Rückstellverhalten,  
Regelverhalten, Dosierbarkeit usw. 

2 o 

9.3.2
.5 

Bauartverände-
rungen 

Art und Umfang möglicher Bau-
artveränderungen und Fahr-
werksveränderungen identifizie-
ren, 
 
die gebräuchlichsten An- und 
Umbauten von Serien-Motor-
rädern/Krafträdern beschreiben. 

z. B. Austausch des Lenkrads gegen ein an-
deres Lenkrad bzw. eines serienmäßigen 
Lenkers gegen einen Stummel- bzw. Hoch-
lenker beim Motorrad/Kraftrad, Tieferlegung, 
Spurverbreiterung  
z. B. Lenkerformen, Verkleidungen 

2 o 

9.3.3 Bremsanlage    
9.3.3
.1 

Allgemeines, 
Funktionsprü-
fung 

die Grundbegriffe zu Bremsanla-
gen gemäß DIN ISO 611 erklä-
ren, 
die jeweiligen konstruktiv beding-
ten Schwachstellen, Fehlerquel-
len, Verschleiß- und Ausfallmög-
lichkeiten bei den verschiedenen 
Bremsanlagen einander gegen-
überstellen, 
 
Möglichkeiten und Grenzen von 
einfachen Sicht- und Funktions-
prüfungen an einzelnen Bauteilen 
bzw. Funktionsgruppen von 
Bremsanlagen einordnen. 
 
 
 
 
Möglichkeiten und Grenzen der 
Prüfung einer Bremsanlage auf 
dem Rollenprüfstand beurteilen. 

– 
 
 
z. B. Seilzüge, Verbindungsleitungen, Ventile, 
mechanische Umlenkungen, Druckerzeu-
gungsanlagen (z. B. Druckregelventile), Kom-
pressorleistung, erhöhte Leerwege, Undich-
tigkeiten, Belagverschleiß, fehlender Frost-
schutz, mechanische Fehler, Einstellungsfeh-
ler allgemein, Sicherheit bei brake by wire 
z. B. Betätigungswege bei eingesteuertem 
Bremsdruck, Rückstellverhalten, Pedalweg 
(hydraulische Bremsen), Hebelbetätigungs-
weg bei mechanischen Bremsen, Erhaltungs-
zustand und Verlegung von Schläuchen und 
Leitungen, Messungen von Drücken an defi-
nierten Messpunkten, Festigkeit von Verbin-
dungen, akustische Lokalisierung von Undich-
tigkeiten, Regelverhalten von Ventilen 
Stärke und Gleichmäßigkeit von Radbrems-
kräften, Dosierverhalten; eingeschränkte Aus-
sagekraft   

4 + 
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9.3.3
.1 

Allgemeines, 
Funktionsprü-
fung (Fortset-
zung) 

Messergebnisse der Bremsen-
prüfung mittels Bremsenprüfstand 
und Bremsversuchen auf der 
Fahrbahn vergleichend bewerten, 
 
durch eine Probefahrt Mängel an 
der Bremsanlage eingrenzen und 
mit einfachen Mitteln Verzöge-
rungsmessungen durchführen, 
die Begriffe „Radbremskraft“, 
„Fahrzeugverzögerung“ bzw. 
„Abbremsung“ unterscheiden und 
Zusammenhänge ableiten, 
die grundsätzliche Funktionswei-
se einer ABS-Bremsanlage be-
schreiben, 
die wichtigsten Bauteile einer 
ABS-Bremsanlage und ihre Funk-
tion nennen,  
die Grundzüge der Auslegung 
von Bremsanlagen erläutern und 
ein Bremskraftverteilungsdia-
gramm analysieren, 
Rekuperation bei Elektro- und 
Hybridfahrzeugen erklären und 
wissen, wie sich das auf die Be-
dienung und das Fahrverhalten 
von Fahrzeugen auswirkt. 

Kräftemessung pro Rad bzw. Achse im Ge-
gensatz zu Gesamtverzögerungswerten des 
Fahrzeugs (dynamisches Verhalten); unter-
schiedliche Realitätsnähe der Geschwindig-
keitsbereiche, Reibwerte 
Gesamtverzögerung des Fahrzeugs in unter-
schiedlichen Geschwindigkeitsbereichen, 
Gleichmäßigkeit der Bremswirkung, An-
sprechverhalten der Bremsen usw. 
– 
 
 
 
– 
 
 
Sensoren, Steuergerät, Hydraulikteil bzw. 
pneumatische Druckventile usw. 
 
Räder der Hinterachse dürfen bei ABS-Ausfall 
nicht vor denen der Vorderachse blockieren 
 
 
stärkere Verzögerung ohne Betätigung der 
Reibungsbremse, je nach Antrieb an einer 
oder beiden Achsen 

 

9.3.3
.2 

Radbremsen     

9.3.3
.2.1 

Aufbau und 
Funktion 

die Konstruktionsprinzipien von 
Radbremsen aufzählen, 
die korrekten Bezeichnungen der 
wesentlichen Bauteile von Rad-
bremsen nennen, 
die gebräuchlichsten Varianten 
von Trommel- sowie Scheiben-
bremsen mit ihren jeweiligen Vor- 
und Nachteilen beschreiben.  

Scheiben- bzw. Trommelbremsen mecha-
nisch, hydraulisch, pneumatisch 
z. B. Radbremszylinder, Bremstrommel, 
Bremsscheibe  
 
Schwimmsattel-, Festsattel-Scheibenbremse, 
Trommelbremse; unterschiedliche Selbstver-
stärkung, Raumbedarf, Fading 

1 o 

9.3.3
.2.2 

Kenntnisse 
über Mängel, 
Funktionsstö-
rungen und 
Verschleiß 

Mängel an den Radbremsen 
durch eine Probefahrt eingrenzen 
und deren Auswirkungen einord-
nen, 
die Auswirkungen von Verschleiß 
an Radbremsen erklären. 

Gleichmäßigkeit der Bremswirkung 
 
 
 
z. B. Beläge, Scheiben, Trommeln, Nachstell-
einrichtungen 

2 o 

9.3.3
.3 

Mechanische  
Bremse 

   

9.3.3
.3.1 

Aufbau und 
Funktion 

den grundsätzlichen Aufbau von 
Auflaufbremsen sowie die zuge-
hörigen mechanischen Übertra-
gungsteile beschreiben, 
den grundsätzlichen Aufbau me-
chanischer Motorradbremsen 
darstellen. 

selbstregelndes Feder-Dämpfer-System mit 
mechanischer Übertragung auf die Radbrem-
sen; Abstimmung des Regelverhaltens, Ein-
stellmöglichkeiten 
Bowdenzug- bzw. Gestängeübertragung; pe-
dal- bzw. handhebelbetätigt, Einstellmöglich-
keiten und -grenzen 

1 o 

9.3.3
.3.2 

Kenntnisse 
über Mängel, 
Funktionsstö-
rungen und 
Verschleiß 

begründen, welche Teile warum 
besonders verschleißanfällig sind 
und wie sich das auswirkt. 

z. B. Schwergängigkeit von Übertragungstei-
len => geringere Bremswirkung 

2 o 
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9.3.3
.4 

Hydraulische 
Bremsanlage 

   

9.3.3
.4.1 

Aufbau und 
Funktion 

den grundsätzlichen Aufbau und 
das Funktionsprinzip hydrauli-
scher Bremsanlagen und die we-
sentlichen Bauteile bzw. Funk-
tionsgruppen beschreiben,  
verschiedene Aufteilungsmöglich-
keiten von Mehrkreisbremsanla-
gen mit ihren Vor- und Nachteilen 
erklären. 

Druck- und Kraftverhältnisse, wesentliche 
Funktionsgruppen (z. B. Hauptbremszylinder, 
Bremskraftverstärker/Servobremsgerät) 
 
 
z. B. Diagonal-, Vorderachs-, Hinterachs-
aufteilung; Notbremseigenschaften, konstruk-
tiver Aufwand 

1 o 

9.3.3
.4.2 

Kenntnisse 
über Mängel, 
Funktionsstö-
rungen und 
Verschleiß 

die hauptsächlichen Fehlerquel-
len an hydraulischen Bremsen er-
läutern. 

Undichtigkeiten in Haupt- bzw. Radbremszy-
lindern, Unterdruckverlust, Verschleiß 

2 o 

9.3.3
.5 

Brake by wire das Prinzip und seine wesentli-
chen Bestandteile beschreiben, 
Vor- und Nachteile erläutern, 
 
die gesetzlichen Grenzen dieser 
Technologie nennen. 

Sensoren, Rechner, Aktoren, Redundanz 
 
freie Gestaltung von Ansprechverhalten und 
Rückmeldung 
z. B. Wiener Übereinkunft 

1 o 

9.3.3
.6 

Pneumatische 
Bremsanlage 

   

9.3.3
.6.1 

Aufbau und 
Funktion 

die einzelnen Aggregate aus den 
Funktionsschaltbildern am Fahr-
zeug zeigen, 
den grundsätzlichen Aufbau, die 
Funktionsprinzipien der ge-
bräuchlichen Druckluftbremsan-
lagen nennen, 
die besonderen Eigenschaften 
von Druckluftbremsanlagen erläu-
tern. 

z. B. Vierkreisschutzventil, Lage im Schalt-
plan, markierte Prüfpunkte 
 
Einkreiseinleitungs-, Zweikreiseinleitungs-, 
Zweikreiszweileitungs-, EG-Bremsanlage 
 
 
Notbremseigenschaften, Schwellzeiten, Si-
cherheitsreserven usw. 

1 o 

9.3.3
.6.2 

Kenntnisse 
über Mängel, 
Funktionsstö-
rungen und 
Verschleiß 

Fehler im Bremssystem auffin-
den, eingrenzen und lokalisieren, 
 
die Art der Verlegung von Leitun-
gen und Schläuchen im Sinne der 
Schadensverhütung beurteilen, 
die Betriebssicherheit und Be-
triebsbereitschaft von Bremsan-
lagen beurteilen, 
 
 
 
die auf dem Rollenprüfstand rad- 
bzw. achsweise ermittelten Werte 
für Bremskräfte im Vergleich mit 
den gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestwerten einordnen. 

z. B. Druckabfall pro Bremsung, Sicherungs- 
und Abschaltdrücke, Bedienbarkeit, Dosier-
barkeit 
Montage- bzw. Befestigungsfehler, Gefahr 
von Scheuerstellen bzw. thermischer Überlas-
tungen 
Bremsflüssigkeitsstand, Pedalweg, Handhe-
belweg, Feststellbremshebelweg sowie Siche-
rung gegen unbeabsichtigtes Lösen, ord-
nungsgemäße Entlüftung (hydraulisch) Frost-
schutzmittelversorgung (pneumatisch), Ent-
wässerung (pneumatisch) 
Gleichmäßigkeit pro Achse, Stärke, Dosier-
barkeit, hochgerechnete tatsächliche Ab-
bremsungen im Vergleich zu den vorge-
schriebenen Mindestabbremsungen 

2 o 

9.3.3
.7 

Dauer- und 
Feststellbrems-
anlage 
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9.3.3
.7.1 

Kenntnisse 
über Aufbau 
und Funktion 

die unterschiedlichen Konstruk-
tions- und Funktionsprinzipien 
von Dauer- bzw. Feststellbrems-
anlagen erklären, 
die Vor- und Nachteile der ver-
schiedenen Konzeptionen dieser 
Anlagen erläutern, 
einzelne Teile bzw. Baugruppen 
fachlich korrekt benennen sowie 
deren jeweilige Funktion erläu-
tern. 

Motorbremse, Retarder, mechanische und 
druckluftgesteuerte Feststellbremsanlage 
 
 
Möglichkeit zur Verwendung als Notbremsan-
lage, Dauerbelastbarkeit, Betriebssicherheits-
verhalten 
z. B. Geberzylinder, Nehmerzylinder, Stator, 
Rotor (Retarder) 

1 o 

9.3.3
.7.2 

Kenntnisse 
über Mängel, 
Funktionsstö-
rungen und 
Verschleiß 

die hauptsächlichen Fehlerquel-
len von Dauer- bzw. Feststell-
bremsanlagen nennen. 

unterschiedliche Seillängen, schwergängige 
Lager, Undichtigkeiten, Verschleiß 

1 o 

9.3.4 Reifen und 
Räder 

   

9.3.4
.1 

Reifen     

9.3.4
.1.1 

Aufbau und 
Funktion des 
Reifens (Kar-
kasse, Laufflä-
che usw.) 

die verschiedenen Reifenbauar-
ten und die einzelnen Komponen-
ten erklären. 

Diagonal- und Radialreifen, Karkasse, Wulst, 
Protektor usw. 

1 o 

9.3.4
.1.2 

Bezeichnung 
und Codierung 

die gebräuchlichen Codierungen 
und Klartextbezeichnungen inter-
pretieren. 

Reifendimensionierung, Bauart, Geschwindig-
keitsbereich, Tragfähigkeit, Verschleißindika-
toren, dazugehörige Codierung, Symbole zur 
Wintereignung, EU-Reifenlabel usw. 

2 o 

9.3.4
.1.3 

Reifenschäden 
und Verschleiß 
(Ursachener-
kennung) 

die Risiken für Reifenschäden in 
Abhängigkeit von den Einsatzbe-
dingungen und der jeweiligen 
Radaufhängung beurteilen,  
fachgerechte Reifenreparaturen 
von unsachgemäßen unterschei-
den, 
die Reifenprüflehre als Mess-
werkzeug einsetzen bzw. deren 
Gebrauch beschreiben. 
Mängel in der Ablaufgenauigkeit 
durch eine Probefahrt einordnen. 

z. B. Radialreifen und fehlende Spur- und 
Sturzkonstanz unter gleichzeitiger hoher Rad-
last 
 
z. B. Nachschneiden des Profils, Ausbessern 
von Gewaltschäden 
 
Ansetzen an den Prüfpunkten in den vorge-
sehenen, durch den TWI gekennzeichneten 
Hauptprofilrillen 
Unwucht, Höhenschlag, Seitenschlag 

2 o 

9.3.4
.2 

Räder    

9.3.4
.2.1 

Aufbau und 
Funktion der 
Räder 

die verschiedenen Räderbauar-
ten und ihre Komponenten be-
schreiben. 

Tiefbett-, Flachbettfelgen, Speichenfelgen 
usw.; Begriffe wie Felgenhorn, Hump usw. 

1 o 

9.3.4
.2.2 

Bezeichnung 
und Codierung 

die Codierungen beschreiben, 
 
den Begriff „Einpresstiefe“ defi-
nieren und den Zusammenhang 
mit radkinematischen Kenngrö-
ßen erläutern. 

Felgengröße, -breite, Bauart, Einfach- oder 
Doppelhump 
Einfluss auf Spur, Lenkrollradius, allgemein: 
Austauschbarkeit der Felge 

2 + 

9.3.4
.2.3 

Schäden und 
Verschleiß 

Schadenbilder hinsichtlich Wei-
terbetrieb interpretieren. 

Kratzspuren, Verformungen, Risse speziell 
bei Alufelgen 

2 + 

9.3.4
.2.4 

Bauartverände-
rungen 

die Zulässigkeit von Reifen und 
Rädern einordnen. 

Radgröße, Einpresstiefe, Reifengröße, Fahr-
zeugpapiere, ABE 

2 + 
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9.3.5 Verbindungs-

einrichtungen 
   

9.3.5
.1 

Aufbau und 
Funktion 

die wichtigsten Verbindungsein-
richtungen fachsprachlich korrekt 
benennen und in ihrer Funktion 
darstellen, 
die üblichen Verriegelungs- und 
Sicherungseinrichtungen und de-
ren Handhabung erläutern. 
die Funktionen der unterschiedli-
chen Bauteile erläutern, 
die wesentlichen Teile der Zug- 
und Bremseinrichtung und ihren 
funktionellen Zusammenhang 
nennen. 

Anhänge-, Sattelkupplung, Zuggabel usw.  
 
 
 
konstruktiv verschiedene Realisierungen, z. B. 
von Sicherungsstiften, Hebeln u. Ä., Stabilisie-
rungseinrichtungen  
z. B. Kontrolleinrichtungen auf sichere Ver-
bindung 
z. B. Kupplungskopf, Zugstange, Rückfahr-
sperrhebel, Abreißsicherungsseil 

1 o 

9.3.5
.2 

Kenntnisse 
über Mängel, 
Funktionsstö-
rungen und 
Verschleiß 

die Schwachstellen und Ver-
schleißmöglichkeiten von Verbin-
dungseinrichtungen erklären. 
typische Erscheinungsbilder von 
Mängeln deuten bzw. beschrei-
ben. 

Verschleiß der Wirkfläche, z. B. an Kupp-
lungsbolzen, Zugöse, Königszapfen, Erhal-
tungszustand der Sicherungseinrichtungen 
z. B. Einarbeiten der Wirkflächen, fehlende 
Präzision der Rastungen, Fettaustritt an den 
Zuggabellagerungen 

2 o 

9.3.6 Beurteilen von 
Bruchbildern 

verschiedene Bruchbilder  
erklären. 

Dauerbruch, Gewaltbruch 2 + 

9.3.7 Grundkennt-
nisse der 
Kraftfahrzeug-
elektrik 

die wesentlichen Baugruppen der 
elektrischen Anlagen benennen 
und ihre Funktion beschreiben, 
Schwachstellen sowie Fehler-
möglichkeiten der elektrischen 
Anlage aufzählen, 
die absehbare Betriebssicherheit 
der elektrischen Anlage und ihrer 
Komponenten einschätzen, 
 
Hinweise auf Mängel erkennen. 

z. B. Generator; Batterie als Energiespeicher; 
Verkabelung, Schalter, Relais, ohmsche und 
induktive Verbraucher 
z. B. Keilriemendefekt, Übergangswiderstän-
de in der Verkabelung, Dioden im Drehstrom-
generator bei Betrieb ohne puffernde Batterie 
Zustand und Art der Verkabelung und der 
Verbindungen, Isolation, sicherer Sitz usw.; 
Betriebseigenschaft und Funktionstüchtigkeit 
von Signalanlagen, Scheibenwischer usw. 
z. B. Kontrollleuchte und Ladebeginn, erkenn-
bare Spannungsabfälle bei entsprechender 
Belastung 

1 o 

9.3.8 Fahrzeug- und 
Karosserie-
bauteile und 
deren Funk-
tion 

den verschiedenen Einsatzarten 
die jeweiligen konstruktiven Prin-
zipien zuordnen, 
die gebräuchlichsten Rahmen-
konstruktionen nennen, 
die jeweiligen mechanischen 
Grundeigenschaften der Rah-
menkonstruktionen und die dazu-
gehörigen Kraftverläufe sowie 
das Biege- und Torsionsverhalten 
qualitativ beschreiben, 
die korrekten Bezeichnungen  
der Baugruppen, Teile und Funk-
tionsgruppen nennen, 
den Unterschied zwischen Haupt- 
und Hilfsrahmen erklären, 
bei vorgegebenen Karosserien 
entscheiden, nach welchem 
Grundprinzip sie konstruiert sind. 

selbsttragende Karosserie, mittragende Ka-
rosserieteile, Rahmenbauweise mit Aufbauten  
 
Leiterrahmen, selbsttragende Karosserie, 
Sandwich-Bauweise 
z. B. Einleitung von aufzunehmenden Kräften 
(Momenten) und ihre konstruktive Bewälti-
gung  
 
 
 
z. B. Windleitblech, Leiterrahmen, Hilfsrah-
men, Traverse, Tauchgabel, Königszapfen 
 
Funktion: Hauptrahmen, Hilfsrahmen 
 
Karosserien mit vollständig tragendem Rah-
men, teilweise tragendem Rahmen, mit Platt-
formfahrgestell, selbsttragende Karosserie 
bzw. selbsttragende Karosserie mit Sicher-
heitszonen 

1 o 
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9.3.9 Crash-Verhal-

ten und passi-
ve Sicherheit 
von Kraftfahr-
zeugen 

   

9.3.9
.1 

Prinzipien der 
passiven Si-
cherheit 

die drei Hauptgruppen der passi-
ven Sicherheit erklären. 
einzelne Elemente der jeweiligen 
Hauptgruppe zuordnen und ihre 
Funktion und Wirksamkeit bewer-
ten. 
die Zusammenhänge zwischen 
Geschwindigkeit, Geschwindig-
keitsänderung, Weg, Beschleuni-
gung, Masse und Kraft erklären 
und überschlägig berechnen. 
Kompatibilität, Massen- und  
Formaggressivität von unter-
schiedlichen Fahrzeugkonzepten 
beurteilen und erklären, 
Beispiele für innere und äußere 
Sicherheit erläutern. 

Deformationszonen, Fahrgastzelle, Rückhal-
tesysteme 
z. B. Wirkungsweise und Anwendungsberei-
che von Gurten und Airbags 
 
 
z. B. auf den Insassen wirkende Beschleuni-
gung und Gurtkraft bei gegebener Deforma-
tionslänge und Vorverlagerung 
 
 
z. B. Massen- und Formaggressivität von 
Lkws, Kleinstwagen konzipiert als rollende 
Fahrgastzelle 
 
außen: Fußgängerschutz, Vermeiden von 
scharfkantigen Karosserieteilen, kippbare Au-
ßenspiegel, Unterfahrschutz bei Nutzfahrzeu-
gen usw. 
innen: Gurt, Abpolsterung, Airbags, Lenksäu-
len, Lenksysteme usw. 

6 ++ 

9.3.9
.2 

Grundkenntnis-
se über die 
wichtigsten im 
Kfz-Bau einge-
setzten Materia-
lien 

die charakteristischen Eigen-
schaften von Normalstahl, höher-
festen Stahlsorten, Leichtmetal-
len, Verbundmaterialien und 
Kunststoffen nennen, 
aus den Eigenschaften der Werk-
stoffe Schlüsse ziehen auf deren 
Verwendungsmöglichkeiten im 
Karosseriebau. 

Härte, Streckgrenze, Elastizität, Sprödigkeit, 
Verformbarkeit sowie Formbeständigkeit, Er-
müdungserscheinungen, Verbindungsmög-
lichkeiten, Korrosionsverhalten 
 
Kunststoffe: Außenhautteile; höherfeste Stäh-
le: Längs-, Querträger, Knotenbleche usw.; 
Normalstahl: konventioneller Karosseriewerk-
stoff; Karbon im Leichtbau usw. 

1 o 

9.3.9
.3 

Elemente der 
Crashsicherheit 

die an den einzelnen Teilen bzw. 
Verbindungen eingeleiteten Kräf-
te bzw. Momente qualitativ ein-
ordnen, 
Bauteile und technische Einrich-
tungen, die die passive Sicherheit 
des Fahrzeuges erhöhen, fahr-
zeugspezifisch benennen, 
Unverträglichkeiten verschiede-
ner passiver Sicherheitseinrich-
tungen erläutern.  

Kräfte bzw. Momente im Stand, im normalen 
bzw. extremen Fahrbetrieb, bei Unfällen 
 
 
z. B. Form der Lenkeinrichtung, Sitzposition, 
Gestaltung des Beinbereichs usw. 
 
 
Kindersitz und Airbags 

2 + 

9.3.9
.4 

Crashsicherheit 
von Zweirädern 

erklären, welche konstruktiven 
Merkmale am Zweirad die passi-
ve Sicherheit in welcher Art und 
Weise beeinflussen, 
besondere Sicherheitselemente 
für Aufsassen beschreiben. 

z. B. Form der Lenkeinrichtung, Sitzposition, 
Tankform, Gestaltung des Beinbereichs 
 
 
Helm, Schutzkleidung, Protektoren 

2 + 
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9.3.9
.5 

Crashsicherheit 
von Personen-
kraftwagen 

die Deformationsbereiche und 
Sollknickstellen angeben. 
die wesentlichen Konstruktions-
möglichkeiten von Sollknickstel-
len erläutern, 
angeben, wo Verstärkungsbleche 
verwendet werden und deren je-
weilige spezifische Funktion er-
läutern. 

z. B. Längsträgergestaltung im Vorbau  
 
z. B. Ziehharmonikaausführung, eingeschnür-
te Längsträger, abgewinkelte Längsträger  
 
z. B. Dachkonstruktion (integrierter Überroll-
bügel), B-Säule, Schwellerbereich, Verstär-
kung gegen Seitenaufprall 

2 + 

9.3.9
.6 

Crashsicherheit 
von Lkws 

erläutern, durch welche Maß-
nahmen die Insassen geschützt 
werden, 
 
Elemente des Partnerschutzes 
bei Lkws beschreiben. 

gestaltfestes Führerhaus, Sicherheitsvergla-
sung, gepolstertes Führerhaus, Sicherheits-
gurte, schwerentflammbare Polster und 
Dämmmaterialien, Schutz vor Ladung 
Unterfahrschutz, seitliche Schutzvorrichtun-
gen 

2 + 

9.3.9
.7 

Crashsicherheit 
von Omnibus-
sen 

benennen, durch welche Maß-
nahmen am Omnibus die innere 
und äußere Sicherheit verbessert 
werden kann. 

gestaltfester Fahrgastraum, Sicherheitsver-
glasung, gepolsterter Fahrgastraum, Sicher-
heitsgurte, schwerentflammbare Polster und 
Dämmmaterialien, Notausstiege 

1 o 

9.3. 
10 

Analyse von 
Beschädi-
gungsart und  
-umfang der 
verschiedenen 
Kraftfahrzeug-
arten  

mithilfe von Tür- und Hauben-
spaltmaßen den Schadensbe-
reich eingrenzen. 
aus Verformungen der Außenble-
che auf Beschädigungen von 
eventuell nicht direkt sichtbaren 
Teilen schließen, 
aus Lackabplatzern mögliche 
Verformungen ableiten, 
reparierte Vorschäden erkennen, 
 
 
von Dachverformungen auf Ver-
formungen des Gesamtfahrzeugs 
schließen bzw. umgekehrt, 
aus Karosserieverformungen Hy-
pothesen bzgl. weiterer Beschä-
digungen ableiten, 
 
aus Schadenbildern die Anstoß-
richtung und Kollisionsstellung 
ableiten, 
mögliche indirekte Auswirkungen 
der Krafteinleitung (Abgrenzung 
zu anderen Schäden) angeben. 

Toleranzen der Spaltmaße bei verschiedenen 
Fabrikaten 
 
z. B. Verformung der äußeren Seitenwand, 
Verformung der inneren Seitenwand, Schwel-
lerbereich 
 
z. B. an Fugen zwischen steifer und weicher 
Struktur 
z. B. großflächige Lackabplatzungen mit 
Spachtelmasse, Lackschichtdickenmessung, 
Farbnuancen, Sprühnebel 
z. B. Frontschaden bewirkt Dachknickstelle in 
Höhe der B-Säule, Problem: Schiebedach und 
herstellungsbedingte Dellen 
insbesondere Aggregate wie Motor, Getriebe 
usw., aber auch Übertragungsteile (z. B. Kar-
danwelle, Stützrohr), Fahrwerk, Sitze, Sitzver-
stellung, Schiebedach, Sicherheitsgurte usw. 
Verformungsrichtung, Schleifspuren, sonstige 
Merkmale, Lackmaterialverschiebung 
 
Veränderungen von Türspaltmaßen, Verzug 
von Fahrzeugpartien, typische Stauchfalten, 
Aggregatschäden, Auswirkung auf Übertra-
gungsteile usw. 

4 + 

9.3. 
11 

Kenntnisse 
über Verände-
rungen in Be-
zug auf Fahr-
sicherheit und 
Energieauf-
nahmevermö-
gen 

begründen, wo prinzipielle 
Schwachstellen sowie Fehler-
quellen an Karosserie, Rahmen 
und Aufbauten auftreten, 
 
 
beurteilen, wo in Abhängigkeit 
von konstruktiven Anforderungen 
korrosive Schwächungen zu er-
warten sind,  
die absehbare Schadensentwick-
lung bei Korrosionsbefall ein-
schätzen. 

z. B. hoch beanspruchte und prinzipiell korro-
sionsgefährdete Karosseriepartien, Mehrfach-
krafteinleitungen, Verbindungselemente zwi-
schen Rahmenbauteilen, Befestigungen zwi-
schen Aufbauten bzw. Verkleidungen und 
Rahmen 
Flugrost, Anrostungen, Durchrostungen in 
Verbindung mit gegebener Dimensionierung 
und Beanspruchung 
 
Gefährdung der Verkehrs- und Betriebssicher-
heit durch progressive Schadensentwicklung 

(2) o 
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9.4 Unfallrelevante elektronische Daten (fachliches Professionswissen) 
 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/ 

Relevanz 
  Die Sachverständigen können …   
9.4.1 Unfallrelevante 

elektronische 
Daten 

   

9.4.1
.1 

Speicherorte begründen, in welchen Baugrup-
pen welche Daten zu erwarten 
sind und wo diese üblicherweise 
im Fahrzeug verbaut sind. 

z. B. Airbag-Steuergerät, ABS-/ESP-Steuer-
gerät, Motorsteuergerät, Navigationssysteme, 
Infotainmentsysteme 

2 ++ 

9.4.1
.2 

Diagnosetools Möglichkeiten und Grenzen der 
gängigen herstellerspezifischen 
und herstellerübergreifenden Dia-
gnosetools erläutern. 

z. B. BMW ISTA, Mercedes Star-Diagnose, 
Xentry, VAG-com (VCDS), Bosch, Gutmann, 
Autel, AVL DITEST 

1 + 

9.4.1
.3 

Daten auslesen erläutern, was beim Auslesen der 
Daten aus Steuergeräten zu be-
achten ist, um Datenverluste zu 
vermeiden und verfügen über 
Grundkenntnisse im adäquaten 
Umgang mit Diagnosetools, 
aufzählen, welche Daten in 
Event-Data-Recordern bzw. Un-
fall-Datenspeichern über welche 
Zeiträume gespeichert werden, 
recherchieren, wo ggf. außerhalb 
des Fahrzeugs Daten aus dem 
Fahrzeug oder der Umgebung 
gespeichert werden. 

z. B. Auslesen nach Spannungsabfall, Spei-
cherdauer, aktuelle und gespeicherte Fehler, 
Fehlerhistorie, Umgebungsdaten, selbst aus-
lesen oder durch den Hersteller/Spezialisten 
auslesen lassen, Hilfe durch Vertragswerk-
statt 
z. B. Delta-V (300 ms), Fahrpedalstellung  
(–5 s bis 0 s), Gurtstatus, Bremseinsatz, Zeit-
punkte der Ereignisse 
 
z. B. Datenbanken der Hersteller oder Car-
sharing-Firmen, Telematiksysteme bspw. bei 
Lkw-Flotten oder entsprechenden Versiche-
rungstarifen, Videoaufzeichnungen von Über-
wachungskameras, Daten aus überwachten 
Lichtsignalanlagen. 

4 ++ 

9.4.1
.4 

Daten interpre-
tieren 

die Daten aus Steuergeräten 
oder EDR/UDS beurteilen, mit 
den äußeren Unfallspuren und 
Fahrzeugschäden abgleichen 
und daraus Feststellungen zum 
Unfallhergang ableiten, 
Fehlermöglichkeiten, Toleranzen, 
Zuverlässigkeit und Aussagekraft 
der Daten beurteilen. 

z. B. Zuordnung gespeicherter Geschwindig-
keitswerte zum richtigen Zeitpunkt im Unfall-
ablauf (pre-crash, crash, post-crash) 
 
 
 
z. B. große zeitliche Ungenauigkeit bei 
Fehlerumgebungsdaten 

6 ++ 

9.4.2 Assistenz-
systeme 

   

9.4.2
.1 

Stand der 
Technik 

die aktuelle Assistenzsysteme 
nennen und deren Verbreitung 
einschätzen, 
Komfortsysteme von sicherheits-
relevanten Systemen unterschei-
den. 

z. B. ESP, Spurhalteassistent, Notbrems-
assistent, „Autopilot“ 
 
Komfort: Einparkassistent, Stauassistent 

4 + 

9.4.2
.2 

Funktionsweise erklären, was das jeweilige Sys-
tem bewirkt und an welchen Stel-
len es eingreift, 
 
 
analysieren, wie sich verschiede-
ne Fahrdynamik-Systeme auf Un-
fallabläufe auswirken können. 

ESP z. B. stabilisiert und setzt den durch den 
Lenkradwinkel vorgegebenen Kurs durch Ab-
bremsen einzelner Räder, Eingriff in das Mo-
tormanagement um. Künftig auch Lenkeingriff, 
Beschleunigen einzelner Räder 
ESP und Verlassen des Fahrstreifens 

6 ++ 

9.4.2
.3 

Ausfall von Sys-
temen 

erläutern, welche Folgen der Aus-
fall fahrdynamischer Systeme auf 
Fahrverhalten und Unfallablauf 
haben kann. 

z. B. ABS-Ausfall: Blockieren der Räder, keine 
Lenkbarkeit, ggf. verminderte Verzögerung 
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 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/ 
Relevanz 

  Die Sachverständigen können …   
9.4.3 Automatisier-

tes Fahren 
   

9.4.3
.1 

Stand der 
Technik 

die verschiedenen Automatisie-
rungsstufen erläutern und -soweit 
auf dem Markt – Beispiele nen-
nen, ggf. auch konkrete Fahrzeu-
ge, 
erläutern und begründen, welche 
besonderen Fragestellungen im 
Zusammenhang mit automatisier-
tem Fahren auftreten können und 
haben eine Vorstellung davon, 
wo die Schnittstellen für die Ge-
winnung der entsprechenden Da-
ten zu finden sind. 

z. B. Level 1: ACC, Level 2: Stauassistent, 
Spurhalteassistent, Level 3: Spurwechsel-
assistent 
 
 
z. B.: Fuhr das Fahrzeug automatisiert oder 
gab es einen Eingriff des Fahrers? 

 

9.4.3
.2 

Funktionsweise 
von Sensoren 
und Aktoren 

die besonderen Eigenschaften 
typischer Sensortechniken be-
schreiben, die für automatisierte 
Fahrsysteme eingesetzt werden. 

z. B. Lidar, Radar, Kameras, Ultraschall  

9.4.3
.3 

Datenschnitt-
stellen 

die technische Struktur der Da-
tenspeicher darstellen und Daten-
schnittstellen benennen 

z. B. Sensoreinheit – Schnittstelle – Zentral-
steuergerät, Speicher in den Steuergeräten 
oder Systeme mit Onlinezugriff, Datenverar-
beitung beim Hersteller 

 

9.4.3
.4 

Fehleranalyse die aktuellen Literaturquellen 
nennen und die öffentliche Fach-
diskussionen verfolgen. 

z. B. Fachzeitschriften, Tagungen, Konferen-
zen 

 

 
9.5 Bewegungsverhalten von Verkehrsteilnehmern und Fahrzeugen (fachliches Professionswissen) 
 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/ 

Relevanz 
  Die Sachverständigen können …   
9.5.1 Allgemeine 

Voraussetzun-
gen 

die physikalischen Grundlagen 
der geradlinigen Bewegung her-
leiten. 
die physikalischen Grundlagen 
der Kinematik von Drehbewe-
gungen herleiten. 
die Dynamik geradliniger Bewe-
gungen analysieren. 
 
die Dynamik der Drehbewegung 
analysieren. 
Fahrzeugbeeinflussung durch 
äußere Kräfte beurteilen. 

Geschwindigkeit, (Momentan -, Durchschnitts-) 
Beschleunigung, Richtung von Bewegungen 
(Vektorrechnung), Bahngeschwindigkeiten 
Radialbeschleunigung/Verzögerung, Winkel-
geschwindigkeit 
 
Kräfte (newtonsche Axiome), Kraftschluss 
zwischen Reifen und Fahrbahn, kammscher 
Kreis 
Zentripetal-/Zentrifugalkraft, Massenträgheits-
moment, Drehmoment 
aerodynamische Kennwerte, Staudruck, 
Längs-, Seiten-, Normalkraftbeiwert, Auftrieb, 
Windstärke/Windgeschwindigkeit, Seitenwind-
ablenkung 

(6) + 

9.5.2 Bewegungs-
verhalten von 
Mehrspurfahr-
zeugen 

die physikalisch-technischen Ba-
sisgrößen für die Beschreibung 
eines Bewegungsvorgangs her-
leiten. 
 
die Einflussgrößen auf das Gera-
deauslaufverhalten bewerten. 
 
 
 

Längs-/Quergeschwindigkeit, Längs-/Quer-
beschleunigung, Bremsweg, Kursabweichung, 
Nick-/Wank-/Gier-/Schwimm-/Kurswinkel, 
Giergeschwindigkeit, Gierbeschleunigung, 
Radlast, Schwerpunktlage 
Fahrwiderstände (z. B. Luft-/Roll-/Schwall-
widerstand) 
äußere Störkräfte (aerodynamische Einflüsse, 
Straßenneigung, Bodenunebenheiten) 
innere Störkräfte (fahrzeugbedingt) 

(6) ++ 
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  Die Sachverständigen können …   
9.5.2 Bewegungs-

verhalten von 
Mehrspurfahr-
zeugen (Fort-
setzung) 

die beschleunigte bzw. gebrems-
te Bewegung bei der Geradeaus-
fahrt analysieren. 
 
 
 
 
 
das Bewegungsverhalten bei 
Kreisfahrt beurteilen. 
 
 
 
 
 
 
komplexe Bewegungsabläufe be-
urteilen. 

Reifenkraftschlussdiagramme, zeitlicher Ver-
lauf eines Bremsvorgangs (Verzugszeiten), 
Schräglauf, Antiblockier-/Antriebsschlupf-
system (Regelprinzipien), Kraftschlussgren-
zen und Fahrbahnbeschaffenheit, Bremskraft-
verteilungsdiagramm, Einfluss der Fahrzeug-
bereifung (Aquaplaning usw.), Spurenbild 
(Walk-/Brems-/Blockierspur) 
Eigenlenkverhalten, Abhängigkeit: Längs-/ 
Querbeschleunigung bzw. Verzögerung, 
Fahrbahneinfluss (Reibwert, Querneigung), 
Spurzeichnung in Kurvenfahrt (mit und ohne 
ABS), Lenkmoment, Rückstellkräfte, Acker-
mannbedingung, fahrzeugspezifische 
Schleppkurven, überstrichene Verkehrsflä-
chen  
Spurenbilder (Drift-/Schleuderspuren, ge-
bremst/ungebremst), Weg-Zeit-Darstellungen, 
Spurwechselvorgang, Ausweichbewegung 
und Ausbrechen, Überholvorgang, Auslauf-
analyse anhand von Drift- und Schleuderbe-
wegungen, Kippvorgang, Überschlagbewe-
gungen 

 

9.5.3 Bewegungs-
verhalten von 
mehrspurigen 
Fahrzeugge-
spannen 

die Einflüsse auf die Stabilität ei-
nes Fahrzeugzugs beurteilen. 
 
 
das Bewegungsverhalten bei der 
Kurvenfahrt beurteilen. 

Stützlast, Radlastverteilung, Eigenkreisfre-
quenz eines Gespanns, Resonanzanregung, 
Dämpfungsverhalten, Notbremsung, Einknick-
effekt, aerodynamische Einflüsse 
Konstruktion von Schleppkurven, Spurwech-
selvorgänge, Rutsch- und Kippgrenze, Ein-
fluss der Beladung auf die Fahrstabilität (z. B. 
bei Tanklastzügen), Spurenbilder 

(6) ++ 
besonders 
prüfungs-
relevant 
ohne ent-
sprechen-
de Fahr-
erlaubnis  

9.5.4 Bewegungs-
verhalten von 
motorisierten 
Zweirädern 

die dynamischen Stabilitätsbe-
dingungen des Einspurfahrzeugs 
herleiten. 
Zweiradkonzepte und konstrukti-
ve Einflüsse auf die dynamische 
Stabilisierung erläutern. 
die beschleunigte bzw. verzöger-
te Bewegung mit dem Zweirad 
analysieren. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisse über das Fahrverhal-
ten von Motorradgespannen und 
Trikes nachweisen. 

Nachlauf und Lenkkopfwinkel, Lenkeinschlag 
und Schräglage, Zentrifugalkraft und Schräg-
lage, Stabilität durch Kreiselkräfte 
Motorradfahrwerke und Geradeauslaufverhal-
ten, Kurvenwilligkeit, Beladungseinfluss, Pen-
del-/Flatterneigung, Kippbedingungen 
Bremsenauslegung und Ansprechverhalten 
(ABS), Beschleunigungsvermögen, Längs- 
und Seitenführungskräfte, Ausweichvorgänge, 
Spurwechsel, Überholvorgänge, Kraftschluss-
grenzen in Abhängigkeit von der Fahrbahnbe-
schaffenheit und dem Zweiradtyp, Regelkreis 
Fahrer/Zweirad, Verzögerungseigenschaften 
im stationären, (nachkollisionären) Bewe-
gungsvorgang, Spurenbilder 
Lenkgeometrie, Kurvenverhalten, Längs- und 
Seitenführungskräfte, Einfluss von An-
triebsmomenten, Bremsverhalten 

(6) ++ 
besonders 
prüfungs-
relevant 
ohne ent-
sprechen-
de Fahr-
erlaubnis 

9.5.5 Bewegungs-
verhalten beim 
Radfahren und 
Führen von 
Elektrokleinst-
fahrzeugen 

die Stabilitätsgrenzen des Rad-
fahrens, einschließlich derjenigen 
von Pedelecs und E-Scootern 
beurteilen. 
die Fahrgrenzen von Radfahren-
den, Pedelec- und E-Scooter-
Fahrenden benennen. 

Fahrgeschwindigkeit und Richtungsstabilität, 
Schräglage und Geschwindigkeit, Einfluss der 
Beladung 
 
typische Fahrgeschwindigkeiten in Abhängig-
keit von Fahrradtyp, Geschlecht und Lebens-
alter des Fahrenden, Ausweich- und Abbiege-
vorgänge, Raumbedarf beim Radfahren, Ver-
zögerungsmöglichkeiten, Beschleunigungs-
vermögen 

(6) ++ 
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  Die Sachverständigen können …   
9.5.6 Bewegungs-

verhalten von 
Schienenfahr-
zeugen 

das Fahr- und Bremsverhalten 
von Schienenfahrzeugen erläu-
tern. 

Bremsenauslegung (Magnetschienenbremse 
usw.), Bremsschwell- bzw. -ansprechdauer, 
Raumbedarf von Schienenfahrzeugen, Spur-
ausbildung bei Bremsvorgängen, Dokumenta-
tion von Fahrvorgängen, induktive Zugsiche-
rung, Beschleunigungsvermögen, Kurvenfahrt 

(6) + 

9.5.7 Bewegungs-
verhalten von 
Fußgängern 
und Inline-
skatern 

das Bewegungsverhalten von 
Fußgängern im Straßenverkehr 
beurteilen. 
 
das Bewegungsverhalten von In-
lineskatern im Straßenverkehr 
beschreiben. 
 
die Grundbegriffe für die Unfall-
analyse erläutern (Abwicklung, 
Wurfweite usw.). 

typische Fußgängergehgeschwindigkeiten, (in 
Abhängigkeit von Geschlecht und Alter), er-
reichbare Beschleunigungen, Körperhaltung, 
besondere Körperbewegungen 
typische Skategeschwindigkeiten, (in Abhän-
gigkeit von Geschlecht und Alter), erreichbare 
Beschleunigungen, Körperhaltung, besondere 
Körperbewegungen 
Bewegungskinematik und Kollisionsablauf von 
Kindern und Erwachsenen, Rutschverzöge-
rung, Spurausbildung am Pkw und auf der 
Fahrbahnoberfläche 

(6) ++ 

 
9.6 Ermittlung und Auswertung unfallrelevanter Informationen (methodisches Professionswissen) 
 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/ 

Relevanz 
  Die Sachverständigen können …   
9.6.1 Allgemeines die informationsreichen Anknüp-

fungstatsachen nach dem Grad 
ihrer Auswertbarkeit und ihrer 
Aussagekraft beurteilen, 
 
 
 
bewerten, welche Anknüpfungs-
möglichkeiten zur Klärung von 
Unfallabläufen hilfreich sind und 
sie im Hinblick auf die Bedeutung 
für die Unfallrekonstruktion ge-
wichten, 
unter logischer Kombination der 
Anknüpfungstatsachen Hypothe-
sen über den Unfallablauf entwi-
ckeln,  
 
aus Hypothesen über den Unfall-
ablauf Folgerungen für weitere 
mutmaßliche Anknüpfungstatsa-
chen ableiten. 

Klassifizierung unfallrelevanter Informationen: 
allgemeine Angaben über Personen, Fahr-
zeuge, Ort, Zeit, Witterung, Sicht-, Beleuch-
tungsbedingungen usw. 
unfallbedingte materielle Veränderungen 
(Spuren) an Personen, Fahrzeugen und Um-
feld, Aussagen von Beteiligten und Zeugen 
z. B. Reifenspuren, Endlagen von Fahrzeu-
gen, Fahrzeugteilen usw., Beschädigungen, 
Witterungs- und Lichtverhältnisse, Fahrzeuge 
und deren Zustand 
 
 
Spurenzuordnung, z. B. Reifenspuren zu den 
verursachenden Rädern, Verletzungen und 
Fahrzeugschäden (Fußgängerunfall), Unter-
scheidung von Unfallspuren und ereignisfrem-
den Spuren 
gezielte Suche, wenn der Kollisionsbereich 
eingegrenzt ist, Spurstörung erst nach geziel-
ter Suche lokalisierbar 

(6) ++ 

9.6.2 Orientierung, 
Spurensuche, 
-sicherung, 
-selektierung 

   

9.6.2
.1 

Allgemeines die Situation an der Unfallstelle 
einordnen und daraus die konkre-
te Vorgehensweise ableiten. 
eine geeignete Reihenfolge der 
Dokumentations- und Untersu-
chungsschritte vor Ort begrün-
den. 

Erfassen der Gesamtsituation und auffälliger 
Details 
 
systematisches Vorgehen, Spurensuche im 
gesamten unfallrelevanten Bereich 
 
 

6 ++ 
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  Die Sachverständigen können …   
9.6.2
.1 

Allgemeines 
(Fortsetzung) 

aus den Beschädigungen der un-
fallbeteiligten Fahrzeuge die Kol-
lisionsstellung herleiten. 
aus dem Spurenbild auf der Fahr-
bahn den Kollisionsort rekonstru-
ieren.  
die vorgefundenen Anknüpfungs-
tatsachen sichern und dokumen-
tieren, 
zur Beweissicherung geeignete 
Untersuchungen am Unfallort 
durchführen, 
 
entscheiden, wann vor Ort alle 
verfügbaren Informationen vorlie-
gen, um den Unfallhergang re-
konstruieren zu können, 
bewerten, ob Unfallschilderung 
und Schäden zusammenpassen. 
über die Angaben in der VU-
Anzeige hinausgehende Informa-
tionen über die Witterungsver-
hältnisse und sonstiger Gege-
benheiten ermitteln. 

z. B. Zuordnung korrespondierender Merkma-
le  
 
z. B. Spurenknicke, Schlagmarken, Splitterfel-
der, Reifen- und Kratzspuren auf der Fahr-
bahn  
Vermessen, Fotografieren, Skizzenerstellung, 
schriftliche Aufzeichnungen bzw. auf Tonträ-
ger 
z. B. Vergleichsbremsversuche, Feststellung 
der Kurvengrenzgeschwindigkeit, Feststellung 
möglicher Sicht- und Lichtverhältnisse z. B. 
bei nächtlichen Fußgängerunfällen 
sichere Vorstellung über den Unfallablauf, wi-
derspruchsfreie Einordnung vorgefundener 
Merkmale und Spuren usw. 
 
Plausibilitätsbetrachtung, Unfallschilderung, 
Schäden 
Anfrage bei Wetterämtern z. B. nach: 
Helligkeitsverhältnissen, Dämmerungsverlauf, 
Sonnenstand (Blendung), Windverhältnissen, 
Nebel 

 

9.6.2
.2 

Verfahren zur 
Dokumentation 
der Unfallstelle 

verschiedene Aufnahmeverfahren 
beschreiben,  
aus den aufgenommenen Spuren 
eine maßstäbliche Unfallskizze 
erstellen. 

verschiedene Messverfahren, fotogrammetri-
sche Verfahren usw. 
sinnvolle und übersichtliche Darstellung der 
relevanten Informationen 

5 + 

9.6.2
.3 

Fotografische 
Beweissiche-
rung 

die Einsatzmöglichkeiten der fo-
tografischen Verfahren darstellen 
und dem Bedarf entsprechend 
optimal auswählen und anwen-
den, 
selbstgenutzte Kameras und Ge-
räte technisch optimal beherr-
schen, 
Übersichtsaufnahmen aus ver-
schiedenen Perspektiven erstel-
len (mit eingeblendetem oder 
später beigefügtem Aufnahme-
zeitpunkt) fertigen, 
für fotogrammetrische Auswer-
tungen (insbesondere von Spu-
ren auf der Fahrbahn) günstig 
liegende Referenzpunkte deutlich 
markieren und vermessen,  
wesentliche Spurenmerkmale für 
die fotografische Dokumentation 
auswählen und sinnvoll markie-
ren. 
Aufnahmen zur Erzeugung drei-
dimensionaler Punktwolken er-
stellen und deren Möglichkeiten 
beurteilen. 

„normales“ und wissenschaftliches Fotografie-
ren; Geräte, Techniken, Anwendungsgebiete 
 
 
 
Auswertemöglichkeiten von „Luftbild“-
(Draufsicht-)Aufnahmen; Ein- und Mehrmono-
bildaufnahmen; Stereoaufnahmen 
Auswahl informationsreicher Ausschnitte und 
Perspektiven von Unfallumfeld und unfallbetei-
ligten Fahrzeugen 
 
 
zur Vorbereitung am Unfallort für fotogram-
metrisch auszuwertende Aufnahmen 
 
 
 
die zu fotografierenden Details durch Hervor-
hebung aus Hinter-/Untergrund (Markieren 
von Spuren, Anheften von Hinweispfeilen) 
 
Laserscanner, 3-D-Fotografie 

6 ++ 
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  Die Sachverständigen können …   
9.6.3 Spurenanalyse aus Kollisionsort, -stellung und 

den geschätzten Kollisionsge-
schwindigkeiten Randbedingun-
gen für die anzunehmende Fahr-
bewegung vor dem Zusammen-
stoß auch bei fehlenden Spuren 
ableiten, 
das Spurenbild bewerten, 
 
 
 
 
 
 
die erfassten Anknüpfungstatsa-
chen technisch bezüglich Wider-
spruchsfreiheit und Vollständig-
keit bewerten, 
bei Kontaktspuren die jeweiligen 
Spurenträger und -geber einan-
der zuordnen und daraus geo-
metrische und energetische Zu-
sammenhänge zum Unfall fol-
gern,  
relevante Informationen als Bau-
steine der Rekonstruktion beurtei-
len und in die Gesamtlösung 
überführen. 

Anwendung der Kenntnisse über Stoßvorgän-
ge, Lenk- und Schleudervorgänge usw. 
 
 
 
 
 
z. B. Spurencharakteristik und zuzuordnende 
Fahrzeugbewegungen (Position, Translation, 
Rotation), Vorder- und Hinterachsbremsspu-
ren differenzieren, Unterscheiden von Brems- 
und Blockierspuren, Schlagmarke erkennen 
usw., Spurstörungen, die nicht die Kollisions-
stelle markieren 
z. B. Drehsinn der Auslaufbewegung 
 
 
 
Kontaktspuren (z. B. durch Reifen auf Straße, 
durch Fußgänger am Pkw); Zuordnung des 
Spurengebers aufgrund der Korrespondenz 
von geometrischen Relationen, von Abfor-
mungen, von An-/Abtragungen 
 
situative Spuren (z. B. unveränderte Endposi-
tionen von Fahrzeugen, Fahrern/Fußgängern, 
Felder von Splittern, verlorene Ladung, ausge-
laufene Betriebsstoffe) als mittelbare Hinweise 
über Bewegung und Unfallphasen 

(6) ++ 

9.6.4 Auswertung 
von Akten 

die formelle Vollständigkeit und 
Tauglichkeit des Akteninhalts be-
urteilen, 
 
 
 
 
relevante und ggf. codierte Daten 
aus polizeilichen Unfallanzeigen 
identifizieren, 
die notwendigen Informationen 
aus polizeilichen Unfallskizzen für 
die zu erstellende Rekonstruktion 
ableiten, 
 
technische Unterlagen auswerten 
und mit den aktuellen, unfallrele-
vanten Angaben verknüpfen, 
 
Fachliteratur für zitierte Quellen 
analysieren und für eigene fallbe-
zogene Anwendungen ableiten. 

Anlage und Inhalte von Ermittlungsakten (Po-
lizei; Staatsanwaltschaft); Prozessakten 
(Straf- und Zivilverfahren); Regulierungsakten 
(Versicherungen, Anwälte); Mängel, Wider-
sprüche, Fehler festhalten und eventuell 
(selbst oder durch Nachfragen) klären; Akten-
spiegel über relevanten Inhalt anlegen 
Aufbau und Inhalt der polizeilichen Unfallan-
zeigen (Formblätter zum Teil mit codierten Da-
ten, Berichte, Skizzen) 
polizeiliche Unfallskizze auf Maßgerechtigkeit 
prüfen, ggf. anhand von textlichen oder bildli-
chen Informationen korrigieren, ergänzen (ei-
gene Eingriffe kenntlich machen) und auch 
Grobskizzen anfertigen 
Ampelschaltpläne, Fahrtenschreiber, UDS-
Aufzeichnungen; Betriebspläne und -anlei-
tungen, Protokolle über technische Untersu-
chungen und Versuchsdurchführungen usw. 
Empfehlungen über Anlage und Pflege einer 
Handbibliothek mit technischen Normen und 
Richtlinien, mit Fachzeitschriften und -bü-
chern, mit Unterlagen von Seminaren, Tagun-
gen und Kongressen usw. 

(4) o 

 



Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e. V., Düsseldorf 2022 Entwurf  VDI-MT 5900 Blatt 3 – 25 – 

9.7 Technische Fahrzeuguntersuchung (fachliches Professionswissen) 
 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/ 

Relevanz 
  Die Sachverständigen können …   
9.7.1 Grundlegende 

Vorgehens-
weise 

sich Informationen über den 
Sachverhalt verschaffen und dar-
aus den anzunehmenden Unfall-
hergang rekonstruieren, 
aus dem Unfallhergang die mög-
lichen technischen Ursachen fol-
gern, 
bei Funktionsprüfungsmethoden 
und Zerlegungen deren Reihen-
folge so kombinieren, dass keine 
ungewollte irreversible Verände-
rung des Untersuchungsmaterials 
entsteht, 
durch Sicht- und Funktionsprü-
fung (z. B. auch Fahrversuch) 
von Gesamt- und Teilsystemen 
mögliche Mängel bewerten und 
nachweisen bzw. widerlegen, 
die Aussagefähigkeit von Funk-
tionsprüfverfahren in Bezug auf 
das Verifizieren bzw. Ausschlie-
ßen von zum Unfallzeitpunkt be-
stehenden Mängeln für alle Fahr-
zeugaggregaten beurteilen, 
Umfang und Reihenfolge von 
Zerlegungsprüfungen von Fahr-
zeugaggregaten aufgrund der 
Fragestellung festlegen, 
bei der Zerlegungsprüfung alle 
Abweichungen vom konstruktiven 
Sollzustand identifizieren und do-
kumentieren, 
trotz eindeutigem Hinweis auf ein 
bestimmtes eventuell unfallur-
sächliches Bauteil die zusätzlich 
zu untersuchenden Teile auswer-
ten, 
erläutern, in welchen Fällen In-
formationen an den Fahrzeughal-
ter gegeben werden müssen,  
 
ermitteln, ob erkannte Mängel 
plötzlich aufgetreten sind oder 
sich langsam (schleichend) ent-
wickelten und den Zeitpunkt der 
Erkennbarkeit für den Fahrer an-
geben. 

z. B. eventuelle Befragung der Beteiligten un-
ter Berücksichtigung der Zulässigkeit, Akten, 
Verkehrsunfallanzeige, Einordnung der Infor-
mationen 
z. B. druckloser Reifen bzw. einseitige 
Bremswirkung als Ursache für Schleuderbe-
wegung 
z. B. Asservieren von Glühlampen vor einer 
Einschaltprobe der Beleuchtungsanlage, Vor-
gehen bei Xenon, LED-Scheinwerfer 
 
 
 
z. B. Dichtheit und Druckaufbau der Bremsan-
lage, Leichtgängigkeit, Spielfreiheit der Lenk-
anlage sowie sichere Verbindung ihrer einzel-
nen Bauteile 
 
z. B. Dampfblasenbildung der Bremsflüssig-
keit, Schmutzteile im Hauptbremszylinder, 
drucklose Reifen 
 
 
 
z. B. zum Bestätigen bzw. Ausschließen von 
behaupteten oder vermuteten Mängeln und 
zum Ausschließen später behaupteter Mängel 
 
z. B. eingearbeitete bzw. ausgebrochene 
Zahnflanken einer Zahnstangenlenkung, 
verölte Bremsbeläge, beschädigte Manschet-
ten im Radbremszylinder 
z. B. Fahrer behauptet, dass die Lenkung bei 
Kurvenfahrt versagt habe => zusätzliche Un-
tersuchung der Bremsanlage (ggf. Schiefzie-
hen) 
 
z. B. dem Fahrzeughalter schriftlich mitteilen, 
dass auftragsgemäß eine Zerlegung des 
Fahrzeugs stattfindet und nicht mehr zusam-
mengebaut wird 
z. B. Gewaltbruch versus Dauerbruch  

(6) + 

9.7.2 Spezielle Pro-
blemstellun-
gen bei der 
technischen 
Untersuchung 
von Motorrä-
dern/Kraft-
rädern  

die Problemstellen an Motorrä-
dern/Krafträdern bewerten, 
 
 
anhand des Unfallablaufs die 
speziell zu untersuchenden Teile 
ableiten, 
erklären, inwieweit Veränderun-
gen des Fahrzeugs zu instabilen 
Fahrzuständen führen können, 

Schwingenlager, Lenkkopflager, Lenkerbefes-
tigung, besondere Berücksichtigung von Aus-
wirkungen von Rissen/ Deformationen an 
Aluminiumrahmen 
z. B. Blockierspur des Hinterrads => Motor 
blockiert? Antriebsstrang blockiert? 
 
z. B. lenkerfeste Verkleidung => pendeln, ver-
änderte Bremsanlage => geändertes (ggf. 
schlechteres) Bremsverhalten 

(6) + 
besonders 
prüfungs-
relevant 
ohne ent-
sprechen-
de Fahr-
erlaubnis 
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  Die Sachverständigen können …   
9.7.2 Spezielle Pro-

blemstellun-
gen bei der 
technischen 
Untersuchung 
von Motorrä-
dern/Kraft-
rädern (Fort-
setzung) 

Veränderungen zur Leistungs-
steigerung an Motorrädern/ Kraft-
rädern erkennen und deren Aus-
wirkung auf das Fahrverhalten er-
läutern, 
unzulässige Bereifungen identifi-
zieren und deren Auswirkungen 
auf das Fahrverhalten begrün-
den, 
den Reifenzustand richtig beurtei-
len,  
unzulässige Anbauten erkennen, 
 
festlegen, ob weitergehende Un-
tersuchungen (Sondergutachten) 
notwendig sind. 

z. B. an Abgasanlage, am Zylinderkopf, Ver-
gaserbestückung, Steuergerät (Leistungsprüf-
stand, Fahrversuch) 
 
 
z. B. Verschlechterung von Brems- und Lenk-
verhalten, Aufstellmoment, Unterschreitung 
der Geschwindigkeitsklasse, Vergleich mit 
den Fahrzeugdokumenten  
z. B. Profiltiefe, Beschädigungsmerkmale, 
Verschleißbilder 
z. B. Lenkung, Verkleidung, Abgasanlage 
(Vergleich mit den Fahrzeugdokumenten) 
z. B. Helmuntersuchung 

 

9.7.3 Spezielle 
Problemstel-
lungen bei der 
technischen 
Untersuchung 
von Pkw 

anhand des Unfallablaufs die zu 
untersuchenden Teile (Baugrup-
pen) ggf. abhängig von der An-
triebsart des Fahrzeugs bewerten, 
darstellen, welche Problemstellen 
an Bremsanlagen bestehen kön-
nen, 
mögliche technische Mängel an 
Lenkungen erklären, 
begründen, inwieweit Umbauten 
am Fahrwerk zu Unfällen führen 
können, 
die Funktion elektronischer Sys-
teme und Auswirkungen auf das 
Fahrverhalten ableiten, 
die Funktion sicherheitsrelevanter 
Systeme beurteilen, 
speziell umgebaute Fahrzeuge 
erkennen, 
erläutern, wann die Untersuchung 
bestimmter Werkstoffe bei fahrsi-
cherheitsrelevanten Baugruppen 
besonders berücksichtigt werden 
muss,  
entscheiden, ob weitergehende 
Untersuchungen (Sondergutach-
ten) notwendig sind. 

Unterschiedliche Fahrdynamik bei  
front-, heck- und allradangetriebenen Fahr-
zeugen 
 
z. B. Manschetten im HBZ, Bremsschläuche,  
-beläge, -scheiben, -trommeln 
 
z. B. schwergängiges (hakendes) Lenkgetrie-
be 
z. B. Tieferlegen des Fahrzeugs ohne Anpas-
sen der ALB-Einstellung => Überbremsen der 
Hinterachse  
z. B. Fahrdynamikregelung 
 
 
z. B. Airbag, Gurtstraffer 
 
z. B. geschwindigkeitsbeschränkte Fahrzeu-
ge, Behindertenfahrzeuge 
z. B. Aluminiumfahrwerk  
 
 
 
 
z. B. Gurt- bzw. Reifenuntersuchung 

(6) + 

9.7.4 Spezielle 
Problemstel-
lungen bei der 
technischen 
Untersuchung 
von Nfz 

  (6) + 
besonders 
prüfungs-
relevant 
ohne ent-
sprechen-
de Fahr-
erlaubnis 

9.7.4.
1 

Allgemeines begründen, inwieweit die Ladung 
bzw. deren Befestigung (Siche-
rung) das Unfallgeschehen beein-
flussen kann, 
ableiten, inwieweit die Kombina-
tion von Zugfahrzeug und Anhän-
ger zu fahrdynamischen Pro-
blemen führen kann, 
 

Schwerpunkthöhe, Achsbelastung, Ladungs-
verschiebung, einseitige Beladung 
 
 
Kombination modernes Zugfahrzeug (sehr gu-
te Bremsanlage) mit altem Anhänger 
(schlechte Bremsanlage) => Anhänger 
schiebt bei starker Bremsung auf und bringt 
Zugverband ggf. in instabilen Fahrzustand 

 

 



Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e. V., Düsseldorf 2022 Entwurf  VDI-MT 5900 Blatt 3 – 27 – 

 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/ 
Relevanz 
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9.7.4.
1 

Allgemeines 
(Fortsetzung) 

Fahrtschreiber bzw. EG-Kontroll-
gerät überprüfen und bewerten, 
was aus deren Aufzeichnungen 
abzuleiten ist, 
Untersuchungen zur Funktion von 
Geschwindigkeitsbegrenzern 
durchführen, 
GGVS-Fahrzeuge erkennen und 
Zulässigkeit beurteilen, 
besondere Anbauten, deren 
Funktion und Zulässigkeit identifi-
zieren und bewerten, 
besonders gefährdete Stellen am 
Fahrzeug bewerten, 
die notwendigen Schritte zum 
Auslesen elektronischer Daten 
durchführen oder organisieren. 

z. B. Tachoscheibe/Fahrerkarte auswerten 
 
 
 
z. B. Fahrprobe, Signaleinspeisung,  
Tachoscheibenauswertung 
 
z. B. Beschilderung, eventuell GGVS-
Spezialist hinzuzuziehen 
z. B. Ladekran  
 
 
Rahmenbrüche und deren Auswirkungen 
 
z. B. EDR, Fehlerspeicher, Hinzuziehung von 
Spezialgeräten, Spezialisten oder Herstellern 

 

9.7.4.
2 

Bremsanlage erläutern, inwieweit eine man-
gelnde Wartung der Bremsanlage 
zu instabilen Bremszuständen 
führen kann, 
den Einfluss der eingebauten 
Bremsbeläge erklären, 
 
beurteilen, ob die Sicherheits-
komponenten ihre Aufgaben er-
füllen, 
entscheiden, ob Bauteile, die au-
tomatisch bzw. manuell die 
Bremsdrücke modifizieren, dies 
bestimmungsgemäß tun, 
Funktion und Besonderheiten der 
jeweiligen Bremsanlage identifi-
zieren, 
die Eingrenzungsmöglichkeit von 
Mängeln bei Druckluftanlagen er-
klären,  
 
Funktion von ABS und Auswir-
kung auf das Fahrverhalten erläu-
tern. 

z. B. kein Nachstellen von Bremsgestängen 
=> schiefziehende Bremsen bzw. verringerte 
Bremsleistung 
 
unterschiedliche Eigenschaften der Reibbelä-
ge => schiefziehende Bremsen und Abstim-
mung der Bremsanlage 
z. B. Überprüfung der Funktion des Vierkreis-
schutzventils 
 
z. B. richtige Einstellung ALB, richtige Einstel-
lung Anhängerbremsventil (Handeinstellung) 
 
 
z. B. Druckluftanlage, hydraulisch pneumati-
sche Anlage, elektrisch/elektronisch gesteuer-
te Anlage, Retarder 
Überhitzungsschäden bei Nutzfahrzeugbrem-
sen; Funktion der Feststellbremse (Feder-
speicher); Funktion von Energiereserve/Kom-
pressor für die Druckluftanlage 
z. B. Regelphilosophie, Regelverhalten 

(6) + 
besonders 
prüfungs-
relevant 
ohne ent-
sprechen-
de Fahr-
erlaubnis 

9.7.4.
3 

Verbindungs-
einrichtungen 

erklären, welche Bauteile von 
Verbindungseinrichtungen hoch-
beansprucht und damit ver-
schleißempfindlich sind, 
Auswirkungen von überhöhtem 
Verschleiß an den Bauteilen von 
Verbindungseinrichtungen ablei-
ten, 
beurteilen, ob die Zugkombina-
tion (Zugeinrichtung mit Anhän-
gerzugeinrichtung) richtig zu-
sammengestellt ist, 
entscheiden, ob die Kupplung für 
die Last geeignet ist  
(Dimensionierung), 
den Verschleißzustand der Ver-
bindungseinrichtung beurteilen, 

Königszapfen, Verriegelungsmechanismus, 
Befestigung der Sattelplatte, Zugöse usw. 
 
 
überhöhtes Spiel zwischen Sperrbolzen und 
Zugöse => Aufschaukeln des Zugverbands 
 
 
z. B. Kombination von Zugkupplung mit klei-
nem Bolzendurchmesser und Zugöse mit 
großem Durchmesser 
 
z. B. D-Wert-Berechnung, Stützlastüberprü-
fung 
 
z. B. Sichtkontrolle, Prüflehre 
 

(6) + 
besonders 
prüfungs-
relevant 
ohne ent-
sprechen-
de Fahrer-
laubnis 
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9.7.4.
3 

Verbindungs-
einrichtungen 
(Fortsetzung) 

die Funktion von selbsttätigen/ 
automatischen Kupplungen be-
werten, 
überprüfen, ob Kupplung zum 
Fahrzeug passt bzw. für das 
Fahrzeug zugelassen ist, 
besondere Problemstellen von 
Kurzkuppelsystemen erkennen. 

Position des Handhebels, Kontrollstift, Kon-
trollleuchte bei Fernanzeige 
 
z. B. Fabrik/Typenschilder mit Fahrzeug-
schein vergleichen 
 
z. B. Beschädigung an Verschraubung durch 
Rangierschäden, Knickwinkel beachten 

 

9.7.5 Spezielle 
Problemstel-
lungen bei der 
technischen 
Untersuchung 
von Anhänger 

erklären, welche Bauteile bei 
Verschleiß Probleme im Fahrver-
halten von Anhängern ergeben, 
mögliche Problemstellen an An-
hängern identifizieren, 
die Funktion von selbsttätigen/au-
tomatischen Kupplungen prüfen, 
die Funktion von „von Hand ein-
stellbaren Bremskraftreglern“ er-
klären, 
die Funktion von Auflaufbremsen 
schildern, 
Drehschemelverschleiß bei 
Mehrachsanhängern bewerten, 
gefährdete Stellen an Sonder-
Achsen identifizieren. 

z. B. ausgeschlagene Zuggabellagerung  
 
 
z. B. Anhängerbremsventil 
 
– 
 
verschiedene Schaltstellungen und deren 
Auswirkungen 
 
– 
 
– 
 
lenkbare Hinterachsen, Nachlaufachsen 

(6) o 

9.7.6 Spezielle 
Problemstel-
lungen bei der 
technischen 
Untersuchung 
von Arbeits-
maschinen 
und Sonder-
fahrzeugen 

über die Grenzen ihrer Kompe-
tenz entscheiden, 
sich Wissen über spezielle Funk-
tionen oder Aufbauten erarbeiten, 

– 
 
z. B. Inhalte aus der Betriebsanleitung 

(4) o 

9.7.7 Kausalität 
zwischen er-
kanntem Man-
gel und Un-
fallsituation 

die Auswirkungen der festgestell-
ten technischen Mängel auf das 
Fahrverhalten aufgrund gesicher-
ter Erfahrungswerte sowie der 
Einsicht in Kausalzusammenhän-
gen beurteilen, 
bewerten, inwieweit festgestellte 
Mängel für den Unfall ursächlich 
waren, 
 
 
evaluieren, inwieweit die festge-
stellten Ergebnisse die Unfallur-
sache in sich widerspruchsfrei 
und zweifelsfrei im Sinne der 
Fragestellung erklären, 
den Zusammenhang zwischen 
technischem Mangel und Spuren 
auf der Fahrbahn erläutern, 
anhand von Fehlerspeicherein-
trägen in Steuergeräten den Zu-
sammenhang zwischen Fehler 
und Unfallablauf bewerten, 
Fehlerquellen im Bereich der 
lichttechnischen Anlagen ange-
ben. 

z. B. Zusammenhang zwischen Kraftschluss 
und Reifenprofiltiefe bei verschiedenen Stra-
ßen- und Witterungsverhältnissen, Auswir-
kung des Ausfalls eines Bremskreises auf den 
Anhalteweg 
 
z. B. Totalausfall der Bremsanlage ursächlich 
für Nicht-Bremsbarkeit des Fahrzeugs, 
schwergängige bzw. Lenkung mit überhöhtem 
Spiel mitursächlich für Abkommen von der 
Fahrbahn bei böigem Seitenwind 
z. B. Ausschluss weiterer beeinflussender 
Mängel oder auch Aufzeigen nicht erklärbarer 
Fragen 
 
 
z. B. Walkspuren eines Reifens erst nach der 
Kollision => Reifen wurde kollisionsbedingt 
drucklos (keine Unfallursache) 
z. B. bei Eintrag „Sensorfehler v. l.“ in ABS-
Steuergerät => Reaktion der ABS-Anlage 
(ggf. mitursächlich) 
 
unzureichende Kontakte (Korrosion) z. B. 
„Massefehler“, Fehleinstellungen, Alterung an 
Bauteilen, Ausfall einzelner Bauteile, Einbau-
fehler usw. 

(6) + 
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9.8 Unfallanalyse (fachliches Professionswissen) 
 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/ 

Relevanz 
  Die Sachverständigen können …   
9.8.1 Verkehrs-

umfeld 
  (2) o 

9.8.1
.1 

Lichtzeichenan-
lagen (LZA) 

die Arten der LZA-Steuerung er-
läutern, 
 
 
einen Ampelphasenplan lesen 
und in ein Weg-Zeit-Diagramm 
übertragen, 
 
die Signalsicherung von LZA er-
klären. 

Verkehrsrechnerprotokolle, zeitplanabhängige 
Steuerung (feste Umlaufzeiten), verkehrsab-
hängige Steuerung, Gelbzeiten in Abhängig-
keit der erlaubten Geschwindigkeit 
Zuordnung der Signalphasen zu den Unfallbe-
teiligten, Einbinden von Zeugenaussagen, 
eventuelles Feststellen von Rotlichtverstößen, 
Vermeidbarkeitsbetrachtung 
Verkehrsgefährdung (Beispiel: feindliches 
Grün), LZA-Abschaltmodus 

 

9.8.1
.2 

Verkehrstech-
nische Leitein-
richtungen und 
Verkehrsraum 

die Eigenschaften, Aufgaben und 
Wirkungsweisen von Fahrbahn-
markierungen erläutern, 
 
 
die Schutzwirkung von abwei-
senden Schutzeinrichtungen 
(Leitplanken) erklären, 

Ausführungsarten (Mittelstreifen, Fußgänger-
überweg, usw.), kontinuierliche optische Be-
gleitung, Kontrast, optische Führung, Prinzip 
der Retroreflexion, Einfluss auf Fahrassis-
tenzsysteme 
Leitplankentypen (Profil A, B – einfache 
Schutzplanken – doppelte Distanzschutzplan-
ke), Einsatzkriterium, typische Einbauhöhen, 
typische Pfostenabstände, Betonschutzwände 

 

9.8.1
.3 

Fahrbahnbe-
dingungen 

die Griffigkeit von Straßenober-
flächen einordnen, 
 
die Einflüsse auf die Griffigkeit 
von Straßenoberflächen erklären, 
 
die Veränderungen des Kraft-
schlussverhaltens von Reifen in-
folge unterschiedlicher Einflüsse 
erklären.  

Definition Griffigkeit, Definition Rauheit, Beur-
teilung der Reibwerte auf unterschiedlichen 
Fahrbahnbelägen, 
Erhaltungszustand, Übergänge verschiedener 
Materialien, Reparaturmethoden von Fahr-
bahnbelägen 
Temperatur, Wasser/Eis/Schnee, Betriebs-
stoffe, Verschmutzungen, Fahrbahnflickstel-
len, Fahrbahnbelagwechsel 

 

9.8.2 Allgemeines 
(physikalische 
Grundlagen, 
Aufteilung in 
Unfallphasen 
usw.) 

entscheiden, welche angemes-
senen Rekonstruktionsverfahren 
der Aufgabenstellung entspre-
chend auszuwählen und anzu-
wenden sind, 
die Grundprinzipien der Unfallre-
konstruktionsverfahren und ihre 
Anwendungsmöglichkeiten klassi-
fizieren, 
 
die Grundprinzipien der Vermeid-
barkeitsbetrachtung zu Unfall-
abläufen kombinieren und an-
wenden, 
das Unfallereignis unter Berück-
sichtigung aller möglichen Ein-
flussfaktoren in seinen Kausalbe-
ziehungen bewerten, 
 
 
den Einfluss ungenauer Anknüp-
fungstatsachen auf das Gutach-
tenergebnis auswerten und dar-
stellen, 

Berücksichtigung von juristischer Fragestel-
lung, Anknüpfungsmöglichkeiten (z. B. Orts-
besichtigung), möglicher Bearbeitungsum-
fang, verfügbare Hard- und Software 
 
Rückwärtsrechnung: z. B. Rekonstruktion der 
Bremsausgangsgeschwindigkeit 
Vorwärtsrechnung: z. B. Variation geeigneter 
Parameter zur interaktiven Unfallanalyse mit-
tels Rechenmodellen 
Variation des Verhaltens und des Bewe-
gungsablaufs von Unfallbeteiligten und von 
Fahrzeugen unter juristischen Vorgaben 
 
z. B. zu hohe Geschwindigkeit ursächlich für 
Verlassen der Fahrbahn (Kurve), Seitenwind 
ursächlich für Verlassen der eigenen Fahr-
bahnseite bei Kollision mit Gegenverkehr je-
weils in Verbindung mit weiteren Einflussfak-
toren 
z. B. Ungenauigkeit von Unfallskizzen, 
schlechte Fotodokumentation, unvollständige 
Dokumentation des tatsächlichen Fahrzeug-
zustands 

(6) ++ 
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  Die Sachverständigen können …   
9.8.2 Allgemeines 

(physikalische 
Grundlagen, 
Aufteilung in 
Unfallphasen 
usw.)  
(Fortsetzung) 

mit einem geeigneten Rechen-
programm unter Beachtung der 
gültigen Modellvereinfachung die 
jeweilige Fragestellung analysie-
ren, 
systembedingte Fehlermöglich-
keiten von Rekonstruktionsme-
thoden ableiten und bei ihrer 
Auswahl beurteilen, 
die dem Unfallereignis und den 
gegebenen Anknüpfungsmög-
lichkeiten adäquaten Rekonstruk-
tionsmethoden festlegen, 
durch Anwendung von redundan-
ten Rekonstruktionsmethoden 
den Ergebnisbereich eingrenzen, 
 
die Eignung der jeweils ausge-
wählten Rekonstruktionsmetho-
den beurteilen und damit den Un-
fallablauf analysieren, 
die Möglichkeiten des Einsatzes 
von Rechenprogrammen erklä-
ren, 
 
 
 
die verfügbaren Rechenprogram-
me nach Einsatzzweck klassifi-
zieren und die ihnen zugrunde 
liegenden Modellvorstellungen 
beurteilen. 

z. B. Beachtung des Fahrdynamikmodells für 
das Fahrzeug bei Vorwärtsrechnung, zweidi-
mensionale Modelle nur für ebene Stoßvor-
gänge 
 
z. B. schleifende Schnitte bei grafischen Ver-
fahren, Parameterabschätzung bei der Vor-
wärtsrechnung  
 
z. B. bei Fußgängerkollisionen: Schranken-
verfahren geeignet zur Eingrenzung der Kolli-
sionsstelle 
 
z. B. Ermittlung der Ausgangsgeschwindigkeit 
aus Driftspuren durch Geschwindigkeitsrück-
rechnung und mit kinematischer/kinetischer 
Methode 
Anwendung grafischer Verfahren, ggf. auch 
Rechnung ohne Rechnerunterstützung 
 
 
z. B. Veranschaulichung der Ergebnisse, Zeit-
ersparnis bei längeren Rechnungen, Ermögli-
chung der Anwendung mathematisch bzw. 
zeitlich aufwendiger Rechenverfahren, Varia-
tionsbetrachtungen zur Ergebnisabsicherung 
bei angemessenem Zeitaufwand 
Softwareangebote, Leistungsbeschreibung, 
Grenzen, Abgrenzung Animation – Simulation 

 

9.8.3 Rechnerische 
Ermittlung und 
grafische Dar-
stellung von 
Unfallabläufen 

   

9.8.3
.1 

Kenntnisse der 
mathematisch/ 
physikalischen 
Grundlagen 
und ihrer An-
wendung 

die nebenstehenden Methoden 
zur praxisbezogenen Analyse von 
ebenen Fahrzeug-, Personen- 
oder Tierbewegungen anwenden. 

Kinematik und Kinetik für Punkt und Körper 
bei ebener Bewegung (Translation und Rota-
tion); Arbeits-/Energiesätze zur Ermittlung 
punktueller Geschwindigkeits- und Zeitwerte 
innerhalb vorgegebener Bewegungsbahnen; 
Bewegungsgleichungen zur Ermittlung konti-
nuierlicher Geschwindigkeits- bzw. Weg-Zeit-
Beziehungen und eventuell des geometri-
schen Ablaufs mit Schwerpunktbahn und Ro-
tationsverlauf 

(6) ++ 

9.8.3
.1.1 

Rückwärts-
rechnung 

aus den Anknüpfungstatsachen 
konkrete Zahlenwerte (Bahnver-
lauf, Belastungen und Reibbedin-
gungen der Räder usw.) für den 
Einsatz in die mathematischen 
Formeln ableiten. 

z. B. Bewegungsrichtung (Kurs-, Gier-, 
Schwimmwinkel), Reibbeiwerte, Verzöge-
rungs-, Beschleunigungswerte, Umkippen 

(6) ++ 

9.8.3
.1.1.1 

Berechnung 
von Bewegun-
gen mit stetigen 
Verzögerungs- 
bzw. Beschleu-
nigungsverläu-
fen 

die zu den unterschiedlichen Ver-
zögerungs-/Beschleunigungs-
arten gehörenden mathemati-
schen Beziehungen gegenüber-
stellen und mit der geeigneten 
Methode die Fragestellung fallbe-
zogen analysieren. 

geschlossene Lösungsansätze bei Verzöge-
rungen/Beschleunigungen, soweit sie stetig 
sind oder mathematisch formulierbare Abhän-
gigkeiten von Zeit, Geschwindigkeit und Weg 
haben (auf der Basis der Bewegungsglei-
chungen) 

(6) ++ 
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9.8.3
.1.1.2 

Berechnung 
von Bewegun-
gen mit unre-
gelmäßigen 
Verzögerungs- 
bzw. Beschleu-
nigungsverläu-
fen 

komplexe Bewegungsvorgänge 
schrittweise analysieren und be-
werten. 

schrittweise rückwärtsgehende Ermittlungen 
(z. B. von Fahrzeug-Endposition zu Kollisions-
position) der intervallstufig vorgelegenen Ge-
schwindigkeits- bzw. Weg- oder Zeitgrößen 
(auf der Basis der Arbeits-/Energiesätze) 

(6) ++ 

9.8.3
.1.2 

Vorwärtsrech-
nung 

mit den nebenstehend erwähnten 
Verfahren unter Berücksichtigung 
der ihnen zugrunde liegenden 
Modellvorstellungen die Rekon-
struktion ausarbeiten. 

z. B. Verfahren (meist PC-gestützt) speziell 
zur „Konstruktion“ der Bewegungsbahnen bei 
Abbiege-, Spurwechsel-, Schleudervorgängen 
u. Ä., sonst allgemein in Analogie zur Rück-
wärtsrechnung 

(6) ++ 

9.8.3
.2 

Bedienungs-
vorgänge durch 
den Fahrer 

  (6) ++ 

9.8.3
.2.1 

Allgemein aus den Anknüpfungstatsachen 
nach einem Unfall die vorgelege-
nen Bedienungszustände rekon-
struieren und ihre Wirkung auf 
den gesamten Unfallkomplex be-
werten. 

z. B. Einfluss der Lenkwinkelvorgaben auf die 
Bewegungsbahn des Fahrzeugs, Ermittlung 
der Schaltzustände der Beleuchtung und 
Fahrtrichtungsanzeiger aus Zeugenaussagen 
und anderen technischen Aufzeichnungen, 
Bremsspurcharakteristik in Abhängigkeit der 
Betätigung der Betriebs- bzw. Feststellbremse  

(6) ++ 

9.8.3
.2.2 

Beschleunigen die mögliche Beschleunigung ei-
nes Fahrzeugs aus dessen Leis-
tungsdaten bzw. aus den konkre-
ten Reibverhältnissen (Fahrbahn-
Reifen) analysieren, 
bei vorliegenden Beschleunigun-
gen die Achslastveränderungen 
ableiten, 
 
Bewegungsvorgänge mit Be-
schleunigungsphasen analytisch 
und grafisch in einen gesamten 
Ablaufkomplex definieren. 

Beschleunigungsvermögen, abhängig von 
Motorleistung, Fahrzeugmasse, Getriebe-
übersetzung und von Kraftübertragung der 
Reifen 
 
Achslastverlagerung durch Beschleunigen 
eventuell bis zum Abheben der längskraft-
freien Räder (modifiziertes Achskraftvertei-
lungsdiagramm) 
Geschwindigkeits- bzw. Weg-Zeit-Verläufe bei 
Beschleunigungsvorgängen („fliegender“ oder 
Start aus dem Halt; Überholphasen usw.) 

(6) ++ 

9.8.3
.2.3 

Bremsen für ein konkretes Fahrzeug die 
installierte (vorhandene) Brems-
kraftverteilung ermitteln, im 
Bremskraftverteilungsdiagramm 
darstellen und für eine Vollbrem-
sung die Verzögerung bewerten, 
die Auswirkungen von ABS auf 
einen Unfallablauf bewerten, 
für Bremsüberprüfungen die ge-
eigneten Messverfahren anwen-
den und ihre Ergebnisse erläu-
tern, 
aus Spurzeichnungen die ent-
sprechende Verzögerung in 
Bandbreiten evaluieren,  
den Phasen-Ablauf einer Brems-
reaktion qualitativ erläutern und 
quantitativ analysieren. 

Ermittlung der Gesamtverzögerung aus der 
Summe aller Reibkräfte, Bestimmung der 
Fahrzeuggeometrie und Schwerpunkthöhe, 
Bestimmung des Reibwerts (Reifen–Fahr-
bahn) 
 
Arbeits- und Wirkungsweise von ABS, Aus-
wirkung von Fehlfunktionen 
Bremsenprüfstände, Verzögerungsmessgerä-
te, Bremsversuch mit entsprechenden Gerä-
ten  
 
Auswertung von Brems-/Blockierspur-
zeichnungen, Nutzung von Erfahrungswerten 
und Katalogen 
Bremsen als Not-/Spontanreaktion: Ablauf 
von Alarmsituation (Reaktion) bis abgeschlos-
senen Aufbau der Vollverzögerung 

(6) ++ 
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9.8.3
.2.4 

Lenken den Zusammenhang von Lenk-
ausführung und entstehender 
Schwerpunktsbahn des Fahr-
zeugs mit den dazugehörenden 
Charakteristika der Bewegungs-
geometrie des Gesamtfahrzeugs 
untersuchen, 
 
aus den Schleuderspuren die 
charakteristischen Größen wie 
Bahnradius, Gier-, Schwimm- und 
Kurswinkel rekonstruieren und 
daraus das Lenkverhalten in Ab-
hängigkeit vom Geschwindig-
keitsverlauf bewerten, 
Ursachen für unkontrollierte 
Lenkreaktionen aus Schleuder-
spuren und anderen Hinweisen 
analysieren, 
 
 
assistierte oder automatisierte 
Fahrvorgänge dahingehend be-
werten, welcher Einfluss von 
Fahrzeugsystemen ausgeht und 
wie das Fahrverhalten noch vom 
Fahrer beeinflusst werden kann. 

Lenkraddrehwinkel und -geschwindigkeit so-
wie Übersetzung zu den gelenkten Rädern; 
Einflussgrößen auf den Bahnradius; 
Klothoidenverlauf der Schwerpunktsbahn; 
Breitenbedarf auf gekrümmten Bahnen; 
Schleppkurven für Anhänger und Auflieger; 
Bewegungsbahnen von Fahrzeugen mit ge-
lenkter Hinterachse 
Verreißen des Lenkrads mit der Folge von 
Drift-/Schleudervorgängen; Rekonstruktion 
der für eine Schleuderbewegung und deren 
Geschwindigkeitsverlauf charakteristischen 
Größen (Radius; Schwimm-, Gier-, Kurswin-
kel) aus den Schleuderspuren 
 
z. B. Druckverlust eines Reifens; Abkommen 
der rechten Räder von der befestigten Fahr-
bahn, spontanes Ausweichen vor Falsche-
Seite-Fahrern oder vor auftauchendem Wild, 
Aufschrecken aus unaufmerksamer Fahr-
zeugführung 
Fahrvorgänge, die durch das Fahrzeug vor-
genommen werden, Übergabefunktion 

(6) ++ 

9.8.3
.3 

Grafische Dar-
stellung von 
Bewegungsab-
läufen 

  (6) ++ 

9.8.3
.3.1 

Ergänzende 
ebene Darstel-
lung in der Un-
fallskizze (Un-
falllageplan) 

Unfallskizzen mit unfallspezifi-
schen Eigenheiten erstellen und 
erweitern,  
 
 
 
die Darstellungen in Unfallskizzen 
einerseits und Weg-Zeit-Dia-
gramme andererseits miteinander 
kombinieren und auswerten. 

Draufsichtdarstellung einzelner ausgewählter 
Positionen von Fahrzeugen und Personen 
(Tieren) im Verlauf rekonstruierter oder als 
wahrscheinlich angesetzter Bahnen; meist in 
Verbindung mit Weg-Zeit-Diagramm (Hand- 
oder PC-gestützte Zeichnungen) 
z. B. Übereinstimmung Maßstab Unfallskizze, 
Weg-Zeit-Diagramm; Überführung der 2-di-
mensionalen Unfallskizze in 1-dimensionales 
Weg-Zeit-Diagramm 

(6) ++ 

9.8.3
.3.2 

Dreidimensio-
nale Darstel-
lungen 

hinter der „beeindruckenden“ Dar-
stellung das tragende Gerippe von 
Berechnungen und Anknüpfungs-
tatsachen analysieren und da-
durch die Qualität und Aussage-
kraft der PC-Animation beurteilen, 
sich auf die wesentlichen Charak-
teristika des zu veranschauli-
chenden Ablaufs beschränken 
und damit komplexe Vorgänge 
vereinfachen. 

Übereinstimmung des Ergebnisses der Unfall-
rekonstruktion mit der grafisch aufbereiteten 
Darstellung 
 
 
 
Nutzung geeigneter grafischer und bildlicher 
Darstellungsmöglichkeiten  
 

(6) ++ 

9.8.3
.3.3 

Grafische Dar-
stellung von 
Geschwindig-
keit und Weg in 
Abhängigkeit 
von der Zeit 

Geschwindigkeit-Zeit- und Weg-
Zeit-Diagramme entwerfen und 
die nebenstehend aufgezählten 
Variationen verfassen, 
 
Rechenergebnisse mit Weg-Zeit-
Darstellungen kontrollieren und 
beurteilen, 

Aufbau und beschreibende Größen von v-t- 
und besonders s-t-Diagrammen, Ergänzun-
gen zum Weg-Zeit-Diagramm (Sichtfeldbe-
grenzungen; Verschiebungen und Verände-
rungen der Graphen) 
Unterstützung von Vermeidbarkeitsbetrach-
tungen durch das Weg-Zeit-Diagramm 
 

(6) ++ 
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9.8.3
.3.3 

Grafische Dar-
stellung von 
Geschwindig-
keit und Weg in 
Abhängigkeit 
von der Zeit 
(Fortsetzung) 

spezielle Unfallabläufe bei der 
Rekonstruktion mithilfe des Weg-
Zeit-Diagramms analysieren, 
Reaktionsergebnisse mit Weg-
Zeit-Darstellungen zur Kontrolle 
evaluieren, 
die gegenseitige Annäherung der 
Unfallbeteiligten mit Weg-Zeit-
Diagrammen ableiten und im Hin-
blick auf weitergehende Schluss-
folgerungen untersuchen. 

z. B. Unfallabläufe (z. B. Überholvorgänge) 
ohne Kontakt der Unfallbeteiligten, Phasen-
plan der LZA bei Kreuzungsunfällen 
Plausibilitätsbetrachtungen zur Reaktion der 
Unfallbeteiligten 
 
z. B. erste Sichtmöglichkeiten, Reaktionsauf-
forderung, Reaktionsweg 

 

9.8.4 Kollisions-
analyse 

  (6) ++ 

9.8.4
.1 

Modellvereinfa-
chungen als 
Voraussetzun-
gen 

erklären, welche Modellvorstel-
lungen den verschiedenen Re-
konstruktionsverfahren zugrunde 
liegen, und im aktuellen Fall beur-
teilen, welches Verfahren auf den 
Kollisionstyp anwendbar ist. 

theoretische Voraussetzungen für die strenge 
Anwendungsgültigkeit der Stoßgesetze und 
tolerierbare Abweichungen bei der Umset-
zung auf Kollisionsvorgänge in der Unfallreali-
tät; z. B. Impulssatz bei streifender Kollision 
=> Problem 

(6) ++ 

9.8.4
.2 

Verfahren   (6) ++ 

9.8.4
.2.1 

Allgemein die nebenstehenden Methoden 
erläutern und sie in ihren wesent-
lichen Entwicklungen und An-
wendungsformen ableiten. 

Stoßgleichungen (Impulssatz, Drehimpuls-
satz) zur Verknüpfung der Geschwindigkeits-
größen vor und nach dem Stoß in Rückwärts-
rechnung mit Kontrolle durch Arbeits-/Ener-
giesätze; Kraftgleichungen in Verbindung mit 
Deformationskennungen zur kontinuierlichen 
Geschwindigkeits- und (Stauch-) Wegbestim-
mung während des Stoßintervalls in Vorwärts-
rechnung 

(6) ++ 

9.8.4
.2.2 

Untersuchung 
eindimensiona-
ler Stoßvorgän-
ge Impuls-/ 
Energiesatz-
verfahren 
(EES-Verfah-
ren) zeichne-
risch/rechne-
risch 

aus den Anknüpfungstatsachen 
die Auslaufgeschwindigkeit, Be-
wegungsrichtung inklusive De-
formationsenergien und u. U. Ro-
tationsenergien ableiten und mit 
den zu beherrschenden prakti-
schen Verfahren grafisch 
und/oder rechnerisch (eventuell 
PC-unterstützt) die Kollisionsge-
schwindigkeiten analysieren. 

Verknüpfen von Impuls- und Energieerhal-
tungssatz als generelles Lösungsinstrument 
für eindimensionale Stöße (EES-Verfahren, 
Bandschnitt-Verfahren), ggf. Ergänzung und 
Kontrolle durch Einbeziehung von Drehung im 
Auslauf (Drallsatz) 

(6) ++ 

9.8.4
.2.3 

Untersuchung 
zweidimensio-
naler Stoßvor-
gänge zeichne-
risch/rech-
nerisch 

aus den Anknüpfungstatsachen 
die Auslaufgeschwindigkeit, Be-
wegungsrichtung inklusive De-
formationsenergien und Rota-
tionsenergien ableiten und mit 
den zu beherrschenden prakti-
schen Verfahren grafisch und/ 
oder rechnerisch (eventuell PC-
unterstützt) die Kollisionsge-
schwindigkeiten analysieren. 

Impulserhaltungssatz (vektoriell ausgestaltet: 
„Impulsvektorendiagramme, Antriebsbalance-
diagramme) und EES-Verfahren als grund-
sätzlich ausreichendes Lösungsinstrument für 
zweidimensionale Stöße; Ergänzung und 
Kontrolle durch Einbeziehung der Drehungen 
(Drallsatz) und der Verformungen (Energie-
satz; EES); grafische Praxisanwendungen in 
Verfahren der Impulsvektorenaddition, der 
Stoßantriebsbalance und der Rhomboid-
schnitte 

(6) ++ 

9.8.4
.2.4 

Vorwärtsrech-
nung 

mit Simulationsprogrammen er-
stellte Kollisionsanalysen (z. B. 
„PC-Crash“) beurteilen. 

Ergebniskontrolle anhand der Verformungs-
konturen und Auslaufbewegungen der Fahr-
zeuge sowie der Berechnungsprotokolle 

(6) ++ 
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9.8.4
.2.5 

Verwendung 
von Studien 
und Vergleichs-
versuchen 

bei Bedarf aus unterschiedlichen 
Quellen wie Veröffentlichungen 
oder Datenbanken Vergleichs-
versuche heranziehen und die 
wesentlichen Versuchsparameter 
in Bezug auf den konkreten Fall 
bewerten, 
festlegen, welche Vorgaben und 
Voraussetzungen für einen ge-
eigneten Versuch notwendig sind, 
geeignete Schlussfolgerungen 
aus den technischen Abhängig-
keiten ziehen. 

visueller Vergleich von Schäden, Vergleich 
verschiedener Fahrzeugtypen, Deformations-
energien, Einfluss von Fahrzeugmassen, Ver-
suche zum Bewegungsverhalten 
 
 
 
falls nötig, eigene Versuche planen und 
durchführen (lassen), 
 
z. B. zeigt ein Versuch, wie der Ablauf sein 
kann, aber nicht zwangsläufig, dass er so sein 
muss.  

(6) ++ 

9.8.5 Vermeidbar-
keitsbetrach-
tung 

die Kriterien für räumliche bzw. 
zeitliche Vermeidbarkeit gegen-
überstellen, 
 
die Vermeidbarkeit rechnerisch 
untersuchen und die Ergebnisse 
(im s-t-Diagramm) in Bezug zum 
tatsächlichen Unfallablauf bewer-
ten, 
Sonderfälle der Vermeidbarkeits-
betrachtung erklären. 

Bezugspunkte für Vermeidbarkeitsbetrach-
tung (Reaktion, Reaktionsaufforderung, Kolli-
sionsort), Definition der Vermeidbarkeitsbe-
griffe „räumlich“, „zeitlich“, Unabwendbarkeit 
rechnerische und grafische Lösung der Ver-
meidbarkeitsfrage mit den relevanten alterna-
tiven Gegebenheiten 
 
 
z. B. Fahrzeugmängel 

(6) ++ 

9.8.6 Analyse/Re-
konstruktion 
besonderer 
Unfallarten 

   

9.8.6
.1 

Unfälle mit Be-
teiligung be-
sonderer Ver-
kehrsteilneh-
mer- und Fahr-
zeuggruppen 

   

9.8.6
.1.1 

Kollision zwi-
schen Fahrzeu-
gen und Fuß-
gängern (oder 
Tieren) 

die besonderen Anknüpfungs-
merkmale des Unfalltyps ableiten 
und ihre Entstehungsursachen 
bewerten, 
 
 
 
 
 
 
aus Kontaktspuren und Verlet-
zungsmustern Stoßkonstellatio-
nen von Fußgängern (Tieren) re-
lativ zum Fahrzeug und deren 
Abroll- und Trennkinematik am 
Fahrzeug rekonstruieren, 
einen unbekannten Zusammen-
stoßort mithilfe des Schranken-
verfahrens analysieren, 
den Geschwindigkeitsverlust des 
Fahrzeugs infolge des Anstoßes 
ermitteln, 
 
Fußgängergeschwindigkeiten ab-
leiten,  
 

Zusammenhänge zwischen Bewegungs- und 
Kollisionsbedingungen der Fahrzeuge (even-
tuell auch der Bewegungsgegebenheiten von 
Mensch oder Tier) und (Glas-)Splitterwurf-
weiten, Verformungsstärke und Verletzungs-
schwere, typische Fahrzeugkontaktverfor-
mungen und typische Personen- oder Tierver-
letzungen, Aufwurfweite und Abwicklung, Del-
lentiefe, Versatz von Hüft- und Kopfbeule, 
Längs- und Querwurfweiten 
Kinematik des von einem Fahrzeug erfassten 
Körpers; Kollisionsort, Spurverdickung und 
deren Zeitversatz, Überflugbewegungen, 
Überrollen 
 
 
Voraussetzungen und Anwendungsmöglich-
keiten des Schrankenverfahrens 
 
Abhängigkeit des Geschwindigkeitsverlusts 
vom Massenverhältnis, Körpergröße und Kon-
tur des Fahrzeugvorbaus, Anstoßüberde-
ckung 
Fußgängergeschwindigkeit in Abhängigkeit 
von Alter, Geschlecht, Bewegungsart (auch 
Rückwärtsgehen oder Umdrehen usw.) 

(6) + 
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9.8.6
.1.1 

Kollision zwi-
schen Fahrzeu-
gen und Fuß-
gängern (oder 
Tieren) (Fort-
setzung) 

Weg-Zeit-Zusammenhänge beim 
Unfall Fahrzeug/Fußgänger (oder 
Tier) untersuchen. 

Eingrenzung der Geh-/Laufrichtung des Fuß-
gängers (oder Tiers); Signalposition (Reak-
tionsaufforderung) Fußgänger (oder Tier), 
Reaktionspunktlage des Fahrzeugführers, 
Vermeidbarkeitsbetrachtung 

 

9.8.6
.1.2 

Kollisionen un-
ter Beteiligung 
von Fahrrädern 
und E-Bikes 

die Anstoßkonstellation des un-
fallbeteiligten Fahrrads zum Un-
fallfahrzeug anhand der Scha-
densmerkmale beider Beteiligter 
analysieren, 
Hilfswerte für die Geschwindig-
keitsermittlung bzw. -ansätze aus 
den Anknüpfungsmerkmalen re-
konstruieren, 
 
erreichbare Bremsverzögerungen 
den verschiedenen Bremssyste-
men von Fahrrädern und E-Bikes 
zuordnen,  
die Stabilität der Fahrbewegung 
und plötzliche Richtungsänderun-
gen von Fahrrädern und E-Bikes 
möglichen Bahnlinien vor der Kol-
lision zuordnen,  
die veränderte Fahrdynamik von 
Fahrrädern bei Mitnahme von 
Kindern in Kindersitzeinrichtun-
gen beurteilen. 

spezielle Spurenbilder beim Zusammenstoß 
zwischen Kfz und Zweirad; ihre Entstehung 
und ihre Charakteristika, z. B. Rahmenver-
formung, Radverformung, Satteldrehung  
 
Geschwindigkeitsabhängigkeit der Auf-
schöpfweiten Radfahrer/Fahrrad, von Wurf- 
und Rutschweiten von Fahrrädern und Rad-
fahrenden auf unterschiedlichen Untergrün-
den 
Bauarten der Fahrradbremsen, Einfluss von 
Nässe und Fahrbahngriffigkeit, Betätigungsart 
von Vorder- und Hinterradbremse 
 
Breitenbedarf bei Schlenkerbewegungen, 
Zeitbedarf bei seitlichem Versatz beim Spur-
wechsel eines Fahrrads oder E-Bikes 
 
 
Anbringung des Kindersitzes vor oder hinter 
dem Fahrenden 

(6) + 

9.8.6
.1.3 

Kollisionen un-
ter Beteiligung 
von Motorrä-
dern 
 

die Anstoßkonstellation des un-
fallbeteiligten Motorrads zum Un-
fallfahrzeug anhand der Scha-
densmerkmale beider Beteiligter 
analysieren, 
die Kollisionsgeschwindigkeiten 
beider unfallbeteiligter Fahrzeuge 
bei Vorliegen nicht zu unter-
schiedlicher Impulsgrößen mit 
Impuls/Drallsatz ableiten, 
Hilfswerte für die Geschwindig-
keitsermittlung bzw. -ansätze aus 
den Anknüpfungsmerkmalen re-
konstruieren, 
 
 
 
Besonderheiten des Motorradun-
falls beurteilen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
das Fahr- und Bremsverhalten 
von Motorrad-Gespannen analy-
sieren. 

spezielle Spurenbilder beim Zusammenstoß 
zwischen Kfz und Zweirad; ihre Entstehung 
und ihre Charakteristika 
 
 
Massen-/Impulsunterschiede Trennung von 
Fahrer und Zweirad, Eingrenzung der Impuls-
änderung von Pkw 
 
 
Geschwindigkeitsabhängigkeit von Wurf- und 
Rutschweiten von Zweirädern und Fahrern 
auf unterschiedlichen Untergründen; Abwurf-
bewegung von Aufsassen; Interpretation der 
Beschädigungen (Fahrzeugdeformationen); 
Summe von Fahrzeugstauchtiefe und Zwei-
rad-Radstandsverkürzung 
Spurstabilität (Flattern, Pendeln), Ablauf einer 
Notbremsung (Vorderrad-/Hinter-
radbremsung), Schwellzeit, erreichbare Ver-
zögerung in Abhängigkeit des Motorradtyps 
und der Fahrerfahrung (Soziusbetrieb), Aus-
weichvorgänge, Schräglage in Kurven, Quer-
beschleunigung, Sturz-/ Kippzeiten, Möglich-
keiten der Geschwindigkeitsrückrechnung 
(Übertragbarkeit von Crash-Versuchen), Be-
ladungseinflüsse 
Lenkgeometrie Links-/Rechtskurve, Verzöge-
rungsvermögen (Seitenwagen gebremst bzw. 
ungebremst), Fahrdynamik 

(6) + 
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9.8.6
.1.4 

Kollisionen un-
ter Beteiligung 
von Nutzfahr-
zeugen 

die Unterschiede der Nfz-Brems-
systeme gegenüber denen von 
Pkw erläutern und die daraus re-
sultierenden unterschiedlichen 
Wirkungen bei Bremsreaktionen 
quantifizieren, 
die Kippgrenzbedingungen für 
Nutzfahrzeuge unter Berücksich-
tigung der Ladung überschlägig 
berechnen (z. B. auch unter Ein-
fluss der Schwallwirkung von 
Flüssigkeiten), 
die Grenzen gängiger Kollisions-
analyseverfahren bei nennens-
werten Form- und Massenunter-
schieden der unfallbeteiligten 
Fahrzeuge bewerten, 
 
die Sichtbedingungen aus dem 
Lkw-Führerhaus untersuchen, 
 
 
Daten und Schaublätter von EG-
Kontrollgeräten bzw. -auswertun-
gen interpretieren und sie in Be-
zug zu den Spuren eines Unfall-
ablaufs untersuchen. 

längere Schwellzeiten, Bremskraftverteilung 
(Lastverteilungsdiagramm) auf Zug; Unter-
schiede beladen, unbeladen, überladen, er-
reichbare Verzögerungen, ABS 
 
 
statische und dynamische Bedingungen für 
das Kippen von Nutzfahrzeugen 
 
 
 
 
Verteilung und Ermittlung der Deformations-
energie, Fahrzeugverbände (gekoppelte Mas-
sen), Beteiligung der Ladungsmasse am 
Stoß, nichtvernachlässigbare Reifenkräfte in 
der Stoßdauer, Unterfahrschutzsysteme bei 
Nutzfahrzeugen 
direkte Erkennungsmöglichkeiten: Fahrzeug-
scheiben, indirekte Erkennungsmöglichkeiten: 
Spiegel und Kamerasysteme, Abbiegeassis-
tenten 
digitales Kontrollgerät, früher auch Dia-
grammscheibe (Fehlertoleranzen, Auswer-
tungsgrenzen), Wegstrecken-, Zeitaufschrieb 
(Ruhepausen usw.), zeitloser Abfall der Ge-
schwindigkeitsaufzeichnung bei Blockieren 
der Antriebsräder, Manipulationen am Fahrt-
schreiber oder Kontrollgerät 

(6) + 

9.8.6
.2 

Unfälle im 
Längsverkehr 

  (6) + 

9.8.6
.2.1 

Auffahrunfälle aus den Spuren an den Fahrzeu-
gen (Beschädigungen im Kon-
taktbereich) die relative Unfall-
konstellation zueinander (geo-
metrische Bedingungen) und die 
Relativgeschwindigkeit bei Kolli-
sion (dynamische Bedingungen) 
ableiten, 
die Geschwindigkeitsänderungen 
durch den Stoß analysieren und 
daraus auf die Verzögerungs-/Be-
schleunigungsbelastungen der 
Insassen im auffahrenden bzw. 
aufgefahrenen Fahrzeug folgern, 
den Ablauf von Auffahrunfällen 
analysieren, 
 
bei drei und mehr auffahrbeteilig-
ten Kfz die Kollisionsreihenfolge 
beurteilen, 
 
 
bei der rechnerischen Durchar-
beitung von Auffahrunfällen mit 
drei und mehr Beteiligten zu-
nächst Insellösungen herausfin-
den und durch Plausibilitätskrite-
rien miteinander kombinieren. 

Gesetzmäßigkeiten des eindimensionalen 
Stoßes; Geschwindigkeitsverlust, Stoßfaktor, 
Stoßantriebe, Differenzgeschwindigkeit bei 
Fahrzeugtrennung; Deformations-Charakte-
ristik 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
Bremswegverkürzung, -verlängerung, An-
wendungsmöglichkeiten des Weg-Zeit-Dia-
gramms 
Intensitätskaskade; Merkmale von mehreren, 
zeitlich getrennten Stoßkontakten; Höhenzu-
ordnungen; längsverzögerungsabhängige Ein-
tauchtiefen bzw. Ausfederungen; Fixierung 
der Anstoßkonfiguration durch Formspuren  
Prüfmöglichkeit von ermittelten Daten bei Auf-
fahrunfällen durch Vorwärtsrechnung mit den 
ermittelten Ergebnissen als Eingabegrößen 

(6) + 
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9.8.6
.2.2 

Unfälle beim 
Fahrstreifen-
wechsel und 
beim Überholen 

die für einen Fahrstreifenwechsel 
relevanten Größen abschätzen 
und mit ihrer Hilfe den Fahrvor-
gang beurteilen, 
die bei einem Fahrstreifenwech-
sel durchfahrene Bahn konstruie-
ren (beschreiben), 
aus Kontaktspuren an den Fahr-
zeugen und eventuell auf der Fahr-
bahn die vorgelegene Phase des 
Streifenwechsels bei der Kollision 
ableiten und in den gesamten Ab-
lauf des Unfalls rekonstruieren, 
die Stufen und Phasen des relati-
ven Aneinandervorbeibewegens 
beim Überholen analysieren und 
berechnen, 
die Risiken von Überholvorgän-
gen beurteilen und erläutern, 
 
Bewegungsvorgänge von mittel-
bar und unmittelbar Beteiligten 
räumlich und zeitlich einordnen 
und auswerten, 
aus den Anknüpfungstatsachen 
die Bewegungs- und Kollisions-
daten ableiten,  
die Fahrlinien der beteiligten Kfz (u. 
U. überholendes, überholtes, ent-
gegenkommendes Fahrzeug) im 
Weg-Zeit-Diagramm ausarbeiten. 

seitliches Versetzen von Fahrzeugen auf ge-
krümmten Bahnen: Zusammenhang zwischen 
seitlichem Versatz, ausgeschöpftem Seiten-
kraftbeiwert und Versetzungszeit 
Ableitung der Bahngleichung, Berechnung 
und ihre Darstellungsmöglichkeit  
 
Diskussion der Bahnkurven bei seitlichen 
Versetzungsmanövern, Rückschaupflicht 
 
 
 
 
Ausscheren, Vorbeifahren, Wiedereinscheren 
 
 
 
Sichtweite, Konfliktpotenzial mit Gegenver-
kehr, (Sicherheits-)Abstände beim Aus- und 
Einscheren, Abbrechen des Überholvorgangs 
Prüfung und Interpretation von Zeugenaussa-
gen-Plausibilitätsbetrachtung und Eingren-
zung durch Weg-Zeit-Betrachtung  
 
Rückrechnung, ein- oder zweidimensionale 
Stoßberechnungen, eventuell Vorwärtsrech-
nung 
Reaktionssituationen, Überholentschluss, 
Überholbeginn und -fortgang, Abbruch des 
Überholmanövers, Vermeidbarkeitsbetrach-
tungen 

(6) + 

9.8.6
.2.3 

Gegenver-
kehrsunfälle  

die Anstoßkonstellation und den 
Anstoßort rekonstruieren, 
 
ableiten, welche Geschwindigkei-
ten bei Kollisionen vorlagen, 
technische Ursachen für das Ver-
lassen des Fahrstreifens syste-
matisch nachweisen, 
 
bei entsprechenden Hinweisen für 
eine Ausweichreaktion auf einen 
Falschfahrer einen möglichen Ab-
lauf analysieren und evaluieren. 

Zuordnung von typischen Spuren an Fahr-
zeugen und auf der Fahrbahn (Kratz-, Schlag- 
und Flüssigkeitsspuren) 
Anwendung geeigneter Rekonstruktionsme-
thoden 
z. B. charakteristische Spurenzuordnung: 
Bremsen in der Kurve, Fahren im Grenzbe-
reich, Überschreiten des Grenzbereichs, Wahl 
der Abbiegelinie 
z. B. Weg-Zeit-Prüfungen von hypothetisch 
angenommenen Fahrlinien 

(6) + 

9.8.6
.3 

Ein-/Abbiege-
unfall 

durch Auswerten von Fahrzeug-
beschädigungen und Spurfrag-
menten auf der Fahrbahn die Kol-
lisionskonstellation rekonstruie-
ren, die Kollisionsgeschwindigkei-
ten ableiten und für den Ein-/Ab-
bieger die durchlaufene Bahn 
analysieren, 
Reaktionen und Verhaltenswei-
sen der Beteiligten Weg-Zeit-
technisch miteinander kombinie-
ren und Vermeidbarkeitsbedin-
gungen gewichten,  
gegenseitige Sichtverhältnisse in 
Verbindung zu möglichen Reak-
tionen bewerten. 

Anwendung der Stoßgesetze auf bei Ein-/Ab-
biegeunfällen resultierende Kollisionskonstel-
lationen, -richtung von Ein-/Ausfahrimpulsen 
bei Kurvenfahrt, Ein-/Abbiegen als konstanter, 
beschleunigter bzw. verzögerter Bewegungs-
ablauf  
 
 
räumliche, zeitliche Vermeidbarkeit, Signal-
position 
 
 
 
Sichtbedingungen Erkennbarkeit eines Ein-
biege-, Abbiegevorgangs, Reaktion/ 
-aufforderung, Rückschaupflicht 

(6) + 
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  Die Sachverständigen können …   
9.8.6
.4 

Alleinunfall systematisch Ursachen und Aus-
lösungen von typischen Alleinun-
fallabläufen analysieren und 
nachweisen, 
eingehaltene Ausgangsge-
schwindigkeiten rückrechnen und 
eventuell durchgeführte 
Fahrerreaktionen ableiten, 
 
Kipp- und Überschlagbewegun-
gen rekonstruieren, 
eventuelle technische Ursachen 
für die Unfallentstehung nachwei-
sen. 

typische Abläufe und Spurenbilder, die ohne 
Fremdbeteiligungen erfolgten, Stürzen (Zwei-
rad), Schleudervorgänge, Abkommen von der 
Fahrbahn, Kollisionen mit Hindernissen 
Kurvengrenzgeschwindigkeiten (individuell, 
physikalisch), Energiebilanz, Übergang vom 
Driften zum Schleudern, Bremsen in der Kur-
ve, Driftbogenradius als Geschwindigkeitsin-
dex, Kippgrenzgeschwindigkeit (Nfz) 
Kinematik des Kippens und des Überschlags 
von Kfz 
Reifenschäden (Verschleiß, Platzer), Fahr-
werks-/Lenkungsmängel, Fahrzeugeigenhei-
ten (z. B. Trike, Gespann, Sonder-Kfz), Bela-
dung 

(6) + 

9.8.6
.5 

In Betrugsab-
sicht manipu-
lierte „Unfälle“ 

die auftretenden Betrugsvarian-
ten mit ihren Merkmalen identifi-
zieren, 
die gegenseitige fehlende oder 
vorhandene Korrespondenz und 
Kompatibilität von Fahrzeug-
schäden gegenüberstellen und 
bewerten, 
die Plausibilität der Unfallschilde-
rung im Hinblick auf die vorge-
fundenen Beschädigungen und 
die „Unfallszenerie“ beurteilen. 

abgesprochenes, provoziertes, fiktives Scha-
denereignis, Schadenausweitung, Überde-
ckung von Vorschäden, Berliner Modell 
z. B. Steifigkeitsbeurteilung, Zuordnung ein-
zelner Schadensmerkmale, Bagatellschäden 
(Fahrräder, Schubkarre usw.) 
 
 
Weg-Zeit-technische Verknüpfung, (sach-/si-
tuationsgerechte Reaktionsverhalten), Einstu-
fung des Unfallverletzungsrisikos, un-, typi-
sche Fallkonstellationen, (Kreuzungs-, Ein-
biege-, Auffahrunfall) 

(6) + 

9.8.6
.6 

Unfälle mit vor-
rangig Wahr-
nehmungsas-
pekten 

   

9.8.6
.6.1 

Allgemein entscheiden, ob die eigene Kom-
petenz für die Fallbearbeitung 
ausreichend ist. 

ggf. fachlich geeigneten Sachverständigen 
hinzuziehen => interdisziplinäre Gutachten 

(6) + 

9.8.6
.6.2 

Dunkelheitsun-
fälle 

die lichttechnischen Größen der 
Fahrzeug- und der Straßenbe-
leuchtung einerseits und die phy-
siologischen Grundkenntnisse 
über das Sehen bei Dämmerung 
und Nacht andererseits bei der 
Unfallrekonstruktion anwenden, 
aus den Ermittlungsergebnissen 
lichttechnisch- und wahrneh-
mungsrelevante Größen ableiten 
bzw. entsprechende Sondergut-
achten analysieren und bewerten 
sowie mit diesen Gegebenheiten 
die sonstige kollisions-/bewer-
tungstechnische Unfallrekon-
struktion abfassen, 
die optischen Einflussgrößen am 
Fahrzeug bei der Bewertung der 
Wahrnehmungsmöglichkeit defi-
nieren, 
erklären, was unter dem Begriff 
„lichttechnische Einrichtungen“ 
(LTE) verstanden wird, 
 

lichttechnische Größen und Gesetzmäßigkei-
ten hinsichtlich Fahrzeug- und Straßenbe-
leuchtung, Wahrnehmungs- und Erkennbar-
keitsmöglichkeiten und -grenzen, Phasen der 
Dämmerung 
 
 
das Sehen bei Dämmerung und Nacht: be-
reksche Kurven, Wahrnehmungsschwellen, 
Praxisfaktor, Blendungseinfluss, Adaptation, 
Fahrbahnausleuchtung, Kontrast 
 
 
 
 
 
Windschutzscheibe, Brille, Visier, Scheinwer-
fersysteme, Scheibenwischblätter, Rückspie-
gel 
 
aktive Beleuchtungseinrichtungen und passiv 
rückstrahlende Mittel, optische Signaleinrich-
tungen, vorgeschriebene bzw. für zulässig er-
klärte LTE  

(6) + 
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9.8.6
.6.2 

Dunkelheitsun-
fälle (Fortset-
zung) 

den Begriff „Signalbild“ sowie 
seine Bedeutung für die Interpre-
tation der Verkehrssituation an 
Beispielen ableiten, 
die wichtigsten Schalt- und Be-
dienvorschriften zur Erfüllung der 
gesetzlichen Auflagen begrün-
den, 
die Anforderungen an Straßenbe-
leuchtungen in Grundzügen er-
klären, 
 
 
die Wirkungsweise von Reflex-
stoffen für Verkehrszeichen in 
Grundzügen einordnen, 
Einflüsse auf die Erkennbarkeit 
von Verkehrsschildern analysie-
ren. 

einspuriges bzw. mehrspuriges Fahrzeug, 
Fahrzeugsymmetrie, Front, Heck, Anbrin-
gungsgeometrie, Signalfarbe 
 
z. B. Schaltung von Nebelleuchten und Ne-
belschlussleuchten 
 
 
Leuchtenanordnung, Lichtstärkeverteilung, 
Lichtpunkthöhe, Reflexionseigenschaften der 
Fahrbahnoberfläche, Gleichmäßigkeit, Witte-
rungseinfluss, Leuchtmittel, Tunnelbeleuch-
tung 
Spiegelnde Reflexion, Retroreflexion, diffuse 
Reflexion 
 
Leuchtdichte des Zeichens, Kontrast zur Um-
gebung, Zeichengröße, Anordnung im Ver-
kehrsraum und Zustand 

 

9.8.6
.6.3 

Unerlaubtes 
Entfernen vom 
Unfallort 

bewerten, in welchem Verhältnis 
mit welchen Sinnesorganen ein 
Fahrzeuginsasse leichte Anstöße 
an Fahrzeugen oder anderen Ob-
jekten wahrnehmen kann, 
Möglichkeiten der optischen 
Wahrnehmung analysieren, 
Möglichkeiten der akustischen 
Wahrnehmung ableiten, 
 
 
 
taktile, vestibuläre und kinästheti-
sche Wahrnehmbarkeit nachwei-
sen, 
 
 
 
aufgrund errechneter Kollisions-
daten und ermittelter Anstoßbe-
dingungen, sowie unter Berück-
sichtigung der Übertragbarkeit 
von Versuchsergebnissen das 
Unfallgeschehen beurteilen, 
beurteilen, ob der vorgelegene 
leichte Anstoß auf ein anderes 
Fahrzeug von einem (gesunden, 
aufmerksamen ...) Insassen 
wahrgenommen werden kann, 
bei Bedarf entsprechende Versu-
che konzipieren und im Hinblick 
auf die Fragestellung evaluieren. 

optische, akustische, kinästhetische (taktile) 
Sinnesempfindungen 
 
 
 
z. B. Sehleistung, Sichtfeld, Blickrichtung, 
Verdeckung 
Leistungsfähigkeit des Hörsystems, Ton, 
Klang, Geräusch, frequenzabhängige Unter-
schiedsschwelle, kollisionstypische Lautstär-
kepegel, Fahrzeuginnen- und -außen-
geräusche 
Mechanorezeptoren: Leistungsumfang und 
Empfindungsschwelle, Gleichgewichtssinn, 
Ansprechschwelle, Fühlgrenze im realen Un-
fallgeschehen beeinflusst durch Bremsvor-
gänge, Überfahren von Hindernissen, Befah-
ren unebener Fahrbahnabschnitte  
besondere Recherchen nach wahrnehmungs-
relevanten Gegebenheiten und ihre komplexe 
Bewertung ggf. unter Einbeziehung eines 
fachlich geeigneten Sachverständigen 
 
 
– 
 
 
 
 
z. B. Fahrzeugauswahl, Anstoßgeschwindig-
keit, Messtechnik, Unfallumgebung, Fre-
quenzbereiche und -analysen 

(6) + 

9.8.7 Interdisziplinä-
re Fragestel-
lungen 

in Zusammenarbeit mit Biome-
chanikern und Medizinern inter-
disziplinäre Gutachten erstellen, 
die Wirksamkeit eines ordnungs-
gemäß angelegten Sicherheits-
gurts beschreiben, 
 

Abgrenzung und Reihenfolge der Begutach-
tung unfallanalytisch, biomechanisch, medizi-
nisch 
Bewegung des Insassen, Sitzposition, Gren-
zen des Sicherheitsgurtsystems, Belastungs-
richtung und Grenzen, Gurtlose, Gurtstraffer, 
Submarining 

(6) ++ 
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9.8.7 Interdisziplinä-

re Fragestel-
lungen (Fort-
setzung) 

typische Anzeichen dafür benen-
nen, ob das Gurtsystem ord-
nungsgemäß angelegt war oder 
nicht, 
 
die Schutzwirkung von Motorrad-
helmen beschreiben,  
 
bei Verletzungen der Halswirbel-
säule (HWS-Verletzungen) die 
stoßdynamischen Größen und 
die aus ihnen resultierenden Be-
lastungen auf die Insassen ermit-
teln. 

Scheibenbruchspinnen, Deformationen im In-
nenraum, Zustand von Sitzlehnen, Heraus-
schleudern aus dem Fahrzeug, Zustand der 
Gurtteile und -elemente, ausgelöste Airbags 
im Verhältnis zum Schadensbild 
Helmaufbau, -ausführung und -typen, Pass-
form, Kinnriemen, Abstreifwinkel, Alterser-
scheinungen 
Beschleunigungsverlauf in der Fahrgastzelle, 
Kollisions- und Stoßausgangsgeschwindig-
keit, Bewegungskinematik der Insassen, ver-
letzungsrelevante Kenngrößen, (Bewegungs-
winkel, Geschwindigkeitsänderung), Einflüsse 
der Sitzgestaltung/Sitzposition und der Insas-
sengrößen 

 

9.8.8 Sonstige Fra-
gestellungen 

   

9.8.8
.1 

Biomechani-
sche Grundbe-
griffe  

für die Unfallrekonstruktion rele-
vante physiologische Daten er-
mitteln, 
die relevanten Belastungsgren-
zen des menschlichen Körpers 
grob quantifizieren, 
den Skelettaufbau grob erläutern, 
 
 
die Einstufungen der Verlet-
zungsschwere darstellen. 

Körpergröße, Gewicht, Schwerpunktshöhen, 
Dummy-Klassifizierung für den Vergleich mit 
Crash-Versuchen 
z. B. HIC-Wert, resultierende Maximalverzö-
gerung, Einwirkungsdauer 
 
Kopf, Thorax, Wirbelsäule, Becken, Ober-
schenkel/Unterschenkel/Fuß, Ober-
arm/Unterarm/Hand 
z. B. AIS- und ISS-Wert 

(4) + 

9.8.8
.2 

Grundkenntnis-
se zu Kfz-
Schäden und  
-bewertung 
 

die für sie relevante Information 
aus einem Schadengutachten 
entnehmen, 
 
den Aufbau eines Schadengut-
achtens beschreiben, Grundbe-
griffe wie Reparaturkosten, Wie-
derbeschaffungswert, merkantiler 
Minderwert, Restwert, Stunden-
verrechnungssätze, Verbrin-
gungskosten oder fiktive Abrech-
nung erläutern, 
Ersatzteile am Fahrzeug identifi-
zieren bzw. Recherchequellen 
benennen, 
Reparaturgrund sowie Repara-
turwege verstehen. 

z. B. beschädigte Fahrzeugteile, Schweregrad 
der Deformation über die Art der auszutau-
schenden Teile (Querträger deformiert?), de-
formierte Karosseriestrukturen 
Fahrzeugparameter, Ersatzteilliste, notwendi-
ge Arbeiten, Arbeitskosten 
Erläuterung des jeweiligen Begriffs und des-
sen Anwendung, z. B. auch Arbeitswerte, 
Haupt- und Nebenarbeiten, 
 
 
 
z. B. Werkstattportale der Hersteller, Ansicht 
der Teile in den Kalkulationsprogrammen 
 
tatsächlich beschädigt oder Reparatur aus Si-
cherheitsgründen, z. B. Zerlegungsarbeiten, 
Austausch von Karosserieteilen, Anler-
nen/Codieren von Steuergeräten 

(4) + 
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9.9 Wissen zum Tätigkeitsbild 
 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/  

Relevanz 
  Die Sachverständigen können …   
9.9.1 Grundsätze 

der Sach-
verständigen-
verantwortung 

die für die Sachverständigentä-
tigkeit relevanten Grundsätze be-
schreiben und die Notwendigkeit 
ihrer Beachtung begründen. Dies 
gilt insbesondere für sicherheits-
bedeutsame Gutachteninhalte 
und Zusammenhänge 

Werte; Normen; Maßstäbe guten und gerecht-
fertigten Handelns; moralische Basisintuitio-
nen; Moral; Ethik; Pflicht; Sittlichkeit (Ethos); 
Würde; Rechtfertigungsdiskurse; Verantwor-
tung/Verantwortlichkeit; moralische Dilemmata 
und Entscheidung; Risiko, Gefahrenabwehr 
und Sicherheit; Gesinnungs- und Folgenver-
antwortung; ethische Kodizes; Humanismus 
(Sozial-, Human- und Umweltverträglichkeit) 
als Ziel- und Anforderungskriterium; Akzep-
tanz und Akzeptabilität; Ethik, Moral und Pra-
xis 

(2) + 

9.9.2 Anforderun-
gen, Fortbil-
dung, Stress-
prävention 

die vielfältigen Bereiche ihrer Tä-
tigkeit und die mit ihrem Tätig-
keitsfeld verbundenen Anforde-
rungen sowie die Aus- und Fort-
bildungsmöglichkeiten beschrei-
ben. Darüber hinaus können sie 
tätigkeitsspezifische Belastungs- 
und Stressfaktoren sowie Mög-
lichkeiten der Stressprävention 
erläutern 

Aktualisierung und Ergänzung des Profes-
sionswissens; Arbeitsorganisation; Belastung; 
Stress; Stressprävention 

(2) + 

 
9.10 Ethisches Professionswissen 
 Kompetenzen Kompetenzstandards Lehr-/Lerninhalte Niveau/ 

Relevanz 
  Die Sachverständigen können …   
9.10.1 Ethische 

Heraus-
forderungen 
und Dilemma-
ta im Sach-
verständi-
genalltag 

ethische Konflikte im Begutach-
tungsalltag des Fahrzeugwe-
sens. Sie kennen werte- und 
normenbasierte Strategien zur 
Konfliktbearbeitung und können 
sie bei der Begutachtung anwen-
den. Dies gilt auch für sicher-
heitsbedeutsame Dilemmasitua-
tionen 

Professionsethik; arbeitsrechtliche Weisungs-
freiheit; Ziel- und Wertkonflikte; (Güter-)Abwä-
gungen; Interessenanalyse; Werte- und Nor-
menanalyse; Verantwortungskonflikte; Diffu-
sion von Verantwortung; ethische Implikatio-
nen von Kosten-Nutzen-Analysen; normale 
Katastrophen; Menschen- und Persönlich-
keitsrechte (Datenschutz/informationelle 
Selbstbestimmung); Zweck-Mittel-Relation 
(instrumentelle und kritische Vernunft); Um-
gang mit Komplexität; Detailanalyse und Ge-
samtschau 

(3) + 

9.10.2 Folgenab-
schätzung 
und Vorsor-
ge: Ethik als 
Beratung 

die im Kraftfahrwesen und Stra-
ßenverkehr zu erwartenden In-
novationen beschreiben sowie 
mögliche Folgen für Sicherheit 
und Umwelt abschätzen und be-
urteilen. Im Fall einer möglichen 
Gefährdung des Gemeinwohls 
vertreten sie ihre Beurteilungser-
gebnisse öffentlich. 

Zukunftsdenken und Langzeitverantwortung; 
Folgen-abschätzung; Fehler-/Ereignisbaum-
analyse; Werte und Wertpräferenzen; Priori-
sierungsregeln; Kompromisse; Vorsorgeprin-
zip; nachhaltige Lösungen; Antizipation von 
Gefahren-/Schadenssituationen (Gefähr-
dungs-/Sicherheitspotenziale antizipierter Lö-
sungsmöglichkeiten) 

(3) + 

 
10 Prüfung 
Die Prüfung zum Sachverständigen für Unfallana-
lyse besteht aus einem schriftlichen Teil von vier 
bis sechs Stunden, einer mündlichen Prüfung von 
40 bis 60 Minuten sowie der Überprüfung von drei 
bis fünf durch den angehenden Sachverständigen/ 
die angehende Sachverständige selbsterstellte um-

fassende unfallanalytische Gutachten zu unter-
schiedlichen Fragestellungen. Die Prüfung bezieht 
sich auf die Lehr- und Lerninhalte sowie das in 
Abschnitt 9 genannte Anforderungsniveau und die 
Prüfungsrelevanz. 
Anmerkung:  Es können auch gutachterliche Ausarbeitungen 
ohne offiziellen Auftrag (Beispielgutachten) eingereicht werden. 
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In der schriftlichen Prüfung sind mindestens zwei 
unterschiedliche Unfalltypen (z. B. Pkw–Pkw, 
Pkw–Fußgänger, Pkw–Zweirad, Pkw–Lkw) zu be-
handeln. 
Die schriftliche Prüfung enthält ferner einen Fra-
genblock aus dem gesamten Spektrum der Lehr- 
und Lerninhalte (Multiple Choice oder offene Fra-
gen). Sie gilt als bestanden, wenn mindestens 70 % 
der möglichen Punkte in den oben genannten Teil-
bereichen erreicht werden und in keinem der Teil-
bereiche weniger als 50 % der möglichen Punkte 
erreicht werden.  
Die mündliche Prüfung sowie die Gutachtenprü-
fung gelten als bestanden, wenn mindestens je-
weils 70 % der möglichen Punkte erreicht werden. 
Die Prüfung darf nicht von den lehrenden Personen 
bzw. der Ausbildungsorganisation abgenommen 
werden. 
Bei der Prüfungsorganisation muss es sich entwe-
der um eine DAkkS-akkreditierte Zertifizierungs-
stelle oder eine zu diesem Zweck beliehene Stelle 
handeln. 
Die für die Prüfung zulässigen Hilfsmittel werden 
von der Prüfungsorganisation benannt und gegebe-
nenfalls bereitgestellt.  
Die Prüfung kann ganz oder teilweise auch als On-
line-Prüfung durchgeführt werden.  
Generell muss sichergestellt sein, dass die zu prü-
fende Person die Leistung eigenständig nach den 
oben genannten Kriterien erbringt. 

11 Zertifikat, Urkunde, Bescheinigung 
Schulungsteilnehmende erhalten eine Bescheini-
gung, die die Schulungseinrichtung, die Referen-
ten/Referentinnen, die Inhalte der Schulung sowie 
die Unterrichtseinheiten benennt. 
Bei bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmen-
den durch die beliehene Stelle oder die DAkkS-
akkreditierte Zertifizierungsstelle eine Urkunde/ein 
Zertifikat als Qualifikationsnachweis sowie einen 
entsprechenden Sachverständigenausweis und ei-
nen Stempel bzw. Siegel. 

12 Fortbildung 
Zur Aufrechterhaltung der Qualifikation (ö. b. u. v. 
bzw. akkreditierte Zertifizierung) weist der Sach-
verständige jährlich mindestens 24 Unterrichtsein-
heiten (à 45 Minuten) bzw. 18 Zeitstunden fachbe-
zogene Fortbildung nach. 

13 Qualitätssicherungsmaßnahmen 
Die DAkkS-akkreditierte Zertifizierungsstelle bzw. 
beliehene Stelle überprüft regelmäßig Arbeitspro-
ben des Sachverständigen. Hierzu sollen in fünf 
Jahren mindestens drei selbsterstellte anspruchs-
volle unfallanalytische Gutachten überprüft wer-
den, die das Spektrum der Fähigkeiten repräsentie-
ren sollen. 

14 Anerkennung bisheriger und anderer 
Berufszugänge 

Als Sachverständiger für Unfallanalyse im Sinne 
dieser Richtlinie können sich auch diejenigen Per-
sonen zertifizieren lassen, die bereits vor dem In-
krafttreten dieser Richtlinie eine Qualifikation als 
öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige 
für Straßenverkehrsunfälle oder vergleichbare 
Nachweise erworben haben, die zum Zeitpunkt der 
Zertifizierung Gültigkeit besitzen muss. Insbeson-
dere muss eine mindestens 5-jährige Berufserfah-
rung als Sachverständiger für Straßenverkehrsun-
fälle nachgewiesen sein.  
Eine entsprechende Zertifizierung kann dann in ei-
nem vereinfachten Verfahren durch eine DAkkS-
akkreditierte Zertifizierungsstelle erfolgen. Der 
Zertifizierungsstelle sind geeignete Nachweise in 
Form von Bestellungsurkunden und/oder bereits 
bei einer DAkkS-akkreditierten Zertifizierungsstel-
le erworbene Zertifikate sowie mindestens drei ak-
tuelle Gutachten vorzulegen. Einer schriftlichen 
oder mündlichen Prüfung bedarf es nicht. Ebenso 
können Berufsabschlüsse als Sachverständiger für 
Unfallanalyse bei Sachverständigenorganisationen 
anerkannt werden. wenn sie mindestens den An-
forderungen von Abschnitt 6 genügen. 
Im Anschluss an die Zertifizierung unterliegt die 
Person zur Aufrechterhaltung der Qualifikation 
und der Zertifizierung den Vorgaben von Ab-
schnitt 12 und Abschnitt 13. Die zuvor beschriebe-
ne, vereinfachte Anerkennung als Sachverständiger 
für Unfallanalyse gemäß dieser Richtlinie kann in-
nerhalb einer Übergangszeit von zwei Jahren nach 
dem ersten Tag des Monats der Veröffentlichung 
des Weißdrucks dieser Richtlinie bei einer DAkkS-
akkreditierten Zertifizierungsstelle schriftlich be-
antragt werden. Diese Regelung endet mit Ablauf 
der genannten Übergangszeit. 
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Anhang Kompetenzen und zu erreichende Anforderungsniveaus 
Bild A1 zeigt das Kompetenzprofil der Sachverständigen für Unfallanalyse. Zur Verbesserung der Lesbar-
keit sind die Kompetenzbezeichnungen teilweise verkürzt dargestellt. 

 
Bild A1.  Netzdiagramm zu erwerbender Kompetenzen und zu erreichender Anforderungsniveaus für die 
Sachverständigen für Unfallanalyse 
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